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1 Der Aufgaben- und Finanzplan  
 

1.1 Zweck und Inhalt des Aufgaben- und Finanzplans 
 
Als Teil der politischen Steuerung ist der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) ein Führungsinstru-
ment und dient der mittelfristigen Steuerung von Finanzen und Leistungen gemäss Art. 44 
StV. Er gibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung in den nächsten vier Jahren 
und wird vom Gemeinderat jährlich im Sinne einer rollenden Planung aktualisiert. Er gibt 
Auskunft über: 
 
 finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten, 
 die Prognoseannahmen 2020 bis 2023, 
 die Abstimmung mit den Legislaturzielen und den wesentlichen Sachplanungen,  
 wesentliche Änderungen bei den Produktegruppen, 
 die Entwicklung der Stadtfinanzen in den nächsten vier Jahren, 
 die Investitionstätigkeit und deren Auswirkungen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht. 

 
Der Gemeinderat ist verantwortlich für den Finanzhaushalt der Stadt. Er beschliesst die vor-
liegende Planung im Wissen, dass die überaus dynamische wirtschaftliche Entwicklung und 
weitere Einflussfaktoren die Erwartungen innert weniger Monate wieder verändern können.  
 
 

1.2 Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans 
 
Der AFP wird von der Finanzverwaltung erarbeitet, durch den Gemeinderat beschlossen und 
dem Stadtrat zusammen mit dem Budget zur Kenntnisnahme unterbreitet. Der Investitions-
plan wurde durch die Direktion Bau und Liegenschaften koordiniert und vom Gemeinderat 
am 29. Mai 2019 behandelt und verabschiedet.  
 
Der AFP wurde im Jahr 2019 erstmals mit dem im Jahr 2018 neu beschafften Finanzplanungs-
Tool PLEKTRA erstellt.  
 
Das erste Planjahr entspricht dem durch den Gemeinderat genehmigten Budget 2020. Die 
Werte der nachfolgenden Jahre bieten einen planerischen Ausblick. Die Gliederung ent-
spricht der Struktur der Produktegruppen der Stadt Thun. Der AFP 2020 bis 2023 zeigt das 
finanzielle Szenario der nächsten vier Jahre mit den im August 2019 bekannten äusseren und 
inneren Rahmenbedingungen, getroffenen Annahmen und beschlossenen Teilplänen. 
 
 

2 Ausgangslage und Planungsgrundlagen 
 

2.1 Wirtschaftliche und allgemeine Planungsannahmen 
 
Die nationale und internationale Entwicklung der Wirtschaft hat einen nachhaltigen Einfluss 
auf die Aufgaben- und Finanzplanung der Stadt Thun. Risiken wie der internationale Handels-
disput, die politische Unsicherheit in Europa sowie die Unsicherheit im Verhältnis zwischen 
der Schweiz und der EU sind schwer planbar. 
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Der Gemeinderat stützt sich auf die von der Kantonalen Planungsgruppe (KPG) vorgeschla-
genen Prognosewerte für die Jahre 2020 bis 2023. Diese Prognosewerte stützen sich auf die 
aktuellen Wirtschaftsprognosen diverser Konjunkturforschungsinstitute sowie auf die Prog-
nosen des Staatssekretariates für Wirtschaft (SECO). 
 
Wesentliche Veränderungen im Leistungsangebot und bei der Aufgabenerfüllung der Stadt 
Thun sind, soweit quantifizierbar, in den Planungszahlen enthalten und unter Ziffer 2.7 be-
schrieben.  
 
Detaillierte Informationen zu den Prognosewerten für die Steuererträge der Stadt Thun so-
wie die Auswirkungen der Steuergesetzrevision 2021 sind unter Ziffer 2.7.5 zu finden. 
 
Planungsgrundlagen bilden im Weiteren die Rechnung 2018, das Budget 2019 und das 
Budget 2020 der Stadt Thun. Die Prognose der Erfolgsrechnung basiert auf den Aufwand- 
und Ertragssachgruppen nach dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). 
 
Folgende Indizes werden für die Ergebnisse der Planjahre 2021 bis 2023 angewendet: 
 

Faktor 2021 2022 2023 
Konsumentenpreise +0.9 +1.0 +1.1 
Personalkosten +1.5 +1.5 +1.7 
Realzuwachs Sachaufwand +0.5 +0.7 +0.9 
Eigene Beiträge, Vermögenserträge und ver-
schiedene Erträge und Entschädigungen 

+0.5 +0.5 +0.5 

Interne Verrechnungen +0.5 +0.5 +0.5 
Verzinsung passiv +1.5 +1.5 +1.5 
Verzinsung aktiv +0.50 +0.75 +1.0 
Steuerfuss 1.72 1.72 1.72 

 
Die Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen1 wird wie folgt prognostiziert: 
 

 2020 2021 2022 2023
Einwohner2 43'600 43'700 43'800 43'800
Schüler Kindergarten  711 755 754 744
Schüler Primarstufe * 2'076 2'060 2'085 2'146
Schüler Basisstufe 40 40 40 40
Schüler Sekundarstufe I ** 1'020 1'059 1'070 1'091

 * Ohne 40 Schülerinnen und Schüler Basisstufe  

 ** Inkl. 70 Schülerinnen und Schüler Quarta 

 
  

                                                           
1 Schüler mit Wohnsitz in Thun ohne die rund 70 Kinder mit Asylbewerberstatus. 
2 FILAG-relevante Einwohnerzahlen, ohne beispielsweise Wochenaufenthalter und Flüchtlinge. 
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2.2 Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) 
 
Die drei Städte Bern, Biel und Thun erhalten zur teilweisen Abgeltung ihrer überdurchschnitt-
lich hohen Zentrumslasten Zuschüsse. Ab dem Jahr 2019 rechnet Thun gestützt auf den Be-
richt des Regierungsrates über die Erfolgskontrolle FILAG vom 23. Mai 2018 neu mit jährlich 
10,1 Mio. Franken Zentrumslasten (bis 2018 9,0 Mio. Franken). Als Steuerkraft mindernden 
Faktor kann die Stadt ab dem Jahr 2019 anstatt 2,2 Mio. Franken neu 4,7 Mio. Franken gel-
tend machen. Die zu erwartenden Zentrumslasten werden vom Regierungsrat definitiv bis 
Herbst 2019 festgelegt. 
 

Finanzausgleich 
Die erwarteten Beiträge an Thun aus FILAG im Einzelnen: 

 in CHF 1'000 

Finanzausgleich 2020 2021 2022 2023 
Disparitätenabbau 2'144 2'938 3'248 3'255 
Pauschale Abgeltung Zentrumslasten 10'108 10'108 10'108 10'108 
Soziodemografischer Zuschuss 590 602 614 626 
Total Beiträge an die Stadt Thun 12'842 13'648 13'970 13'989 

 
Die Steuerkraft der Stadt Thun ist im Vergleich mit den anderen bernischen Gemeinden un-
terdurchschnittlich. Im Jahr 2020 beträgt sie voraussichtlich 95,0 % des kantonalen Durch-
schnittes. Deshalb ist die Stadt Empfängerin von Mitteln aus dem horizontalen Finanzaus-
gleich zwischen den Gemeinden (Disparitätenabbau). Diese Zahlung von 2,1 Mio. Franken im 
Jahr 2020 hebt die Steuerkraft der Stadt Thun auf 96,8 %.  
 
Lastenausgleich 
Gestützt auf FILAG leisten alle bernischen Gemeinden Beiträge an die Lastenausgleichssys-
teme. Die kostenrelevanten Faktoren sind: Einwohnerzahl, soziodemografische Einstufung, 
Anzahl Schüler, Gesamtheit der Lehrerpensen, Schullastenindex3, Schulsozialindex4, kommu-
nales ÖV-Angebot. Diese Beiträge sind unabhängig von der jeweiligen Steuerkraft. Die An-
teile berechnen sich aufgrund von Prognosen der kantonalen Finanzdirektion. Die Stadt Thun 
geht von folgenden Zahlungen aus: 

                                                                                                                              in CHF 1'000 
Lastenausgleich 2020 2021 2022 2023
Sozialhilfe 22'883 24'285 24'778 25'316
Familienzulagen 278 284 290 295
Lehrergehälter 13'820 14'278 14'633 14'821
Ergänzungsleistungen 10'140 10'323 10'541 10'758
Öffentlicher Verkehr 7'766 7'811 9'297 9'444
Neue Aufgabenteilung 8'066 7'979 7'953 7'928
Total Beiträge an den Kanton 62'953 64'960 67'492 68'562
Total Pro-Kopf-Beiträge an den Kanton  1'444 1'486 1'541 1'565

                                                           
3 Der Schullastenindex (SLI) bildet die topografisch-demografischen Belastungen (Topografie, Siedlungsstruktur, Altersstruktur 
der Bevölkerung ab. 
4 Der Schulsozialindex (SSI) bildet die soziodemografischen Belastungen ab (Anteil ausländischer Schüler, Arbeitslosenquote der 
Gemeinden, Anteil Gebäude mit niedriger Wohnnutzung, Anteil sesshafter Einwohner mit mehr als 5 Jahren an der gleichen 
Adresse). 
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Nachfolgend die Entwicklung der Transferzahlungen für die Lastenausgleiche im Einzelnen. 
 

Lastenausgleich Sozialhilfe 
Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 % durch die Ge-
samtheit der Gemeinde finanziert. Für die Bestimmung der Gemeindeanteile massgebend ist 
die Wohnbevölkerung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des 
Vorjahres. Aufgrund diverser Gesetzesrevisionen und der damit verbundenen Kostenver-
schiebungen sind die Prognosewerte mit besonders hohen Unsicherheiten behaftet. 
 
Veränderung Prognose 2018 zu effektiven Zahlen Lastenausgleich 2018 
Der im Mai 2019 effektiv abgerechnete Lastenausgleich Sozialhilfe für das Jahr 2018 fällt mit 
502 Franken je Einwohner unter der Prognose für 2018 aus (526 Franken je Einwohner). Wie 
prognostiziert, gab es keine Mehrkosten in der individuellen Sozialhilfe. Aufgrund von tiefe-
ren Bestandszahlen fielen bei der Flüchtlingssozialhilfe weniger Kosten an. Auch im Zustän-
digkeitsbereich des Alters- und Behindertenamtes (ALBA) lagen die effektiven Zahlen des Las-
tenausgleichs 2018 unter der Prognose für 2018. Dies ist auf die Betriebs- und Investitions-
beiträge im subventionierten Kinder- und Jugendbereich zurückzuführen, die tiefer ausfielen 
als angenommen. 
 
Veränderung Lastenausgleich 2019 (1. Trendmeldung 2019) zu effektiven Zahlen Lasten-
ausgleich 2018 (Rechnung 2018) 
Der Lastenausgleichsanteil 2019 (abgerechnet im Jahr 2020) wird gegenüber dem Jahr 2018 
um rund 23 Franken auf 525 Franken pro Einwohner zunehmen. Davon fallen 12 Franken pro 
Einwohner im Zuständigkeitsbereich des ALBA an. Die aktuelle Planung im Kinder- und Ju-
gendbereich geht aufgrund der Zunahme der Anzahl betreuungsintensiver Kinder und Ju-
gendlichen und damit verbundenen ausserordentlichen Platzierungen und Klasseneröffnun-
gen von einer steigenden Kostenentwicklung aus. Deren effektiven finanziellen Auswirkun-
gen lassen sich im Jahr 2019 noch nicht abschliessend festlegen.  
 
Veränderung Lastenausgleich 2019 (1. Trendmeldung 2019) zu den Jahren 2020 ff. 
Für die Finanzplanung der nächsten vier Jahre hat der Kanton Bern verschiedene Entlastungs-
massnahmen erarbeitet. Im Bereich Existenzsicherung und Integration sind für die Gemein-
den ab dem Jahr 2020 bis 26,4 Mio. Franken im Lastenausgleich eingeplant. Im Jahr 2020 
werden gemäss FINASI (Asylstatistik) 3’350 Personen, im Jahr 2021 5’076 Personen und im 
Jahr 2022 7’438 Personen in die Zuständigkeit der Gemeinden wechseln. Daraus ergeben sich 
trotz Entlastungspaket in der individuellen Sozialhilfe signifikante Mehrkosten. Gleichzeitig 
zeichnen sich Minderkosten in der Flüchtlingssozialhilfe aufgrund sinkender Flüchtlingszah-
len ab. Aufgrund der Bundesfinanzierung im Bereich Flüchtlingssozialhilfe ist dieser Effekt für 
die Gemeinden/Kanton jedoch nicht kostenneutral. 
 
Im Bereich Angebote für Menschen mit einem Pflege-, Betreuungs- oder einem besonderen 
Bildungsbedarf geht die aktuelle Planung, insbesondere in den Jahren 2020 und 2021 von 
Mehrkosten aus. 
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Eine Abweichung dieser Prognosewerte ist aufgrund der Zunahme der Anzahl betreuungsin-
tensiver Kinder und Jugendlicher und den damit verbundenen ausserordentlichen Platzierun-
gen und Klasseneröffnungen möglich. Auch schwankende Flüchtlings- und Asylzahlen sowie 
volksabstimmungsbedingte Änderungen in der Sozialhilfe könnten eine Abweichung der 
Prognosewerte des Kantons verursachen. 

 
Lastenausgleich Familienzulagen für Nichterwerbstätige 
Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 % durch die Ge-
samtheit der Gemeinden finanziert. Massgeben für die Bestimmung der Gemeindeanteile ist 
die Wohnbevölkerung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des 
Vorjahres. Die Meldungen der Sozialdienste für Familienzulagen Nichterwerbstätige erfolgen 
2 Jahre rückwirkend. Im Jahr 2018 war ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen, welcher auf 
hohe Sozialdienstmeldungen einzelner Gemeinden zurückzuführen ist. Die Ausgleichskasse 
Bern prognostiziert das Wachstum ab 2020 auf dieser erhöhten Basis weiter. 
 
Lastenausgleich Lehrergehälter  
Die Finanzierung wird in einen solidarisch und einen eigenverantwortlich finanzierten Be-
reich im Verhältnis 50 zu 50 % aufgeteilt. Im solidarisch finanzierten Teil übernimmt der Kan-
ton 50 % der Kosten, die über die Lastenverteilung abgerechnet werden. Zur Finanzierung 
des eigenverantwortlichen Teils wird der Rest des Kantonsanteils in abgestufte Schülerbei-
träge umgewandelt: Diese bestehen aus einem für alle Gemeinden gleichen Basisbetrag und 
zwei Zusatzbeiträgen, welche die unterschiedlichen Belastungen einer Gemeinde durch die 
Volksschule ausgleichen sollen: Der Schulsozialindex zeigt die sozialen Belastungen der Ge-
meinden auf und wird zur Berechnung eines Zusatzbeitrags für die besonderen Massnahmen 
verwendet. Der Schullastenindex zeigt die Lasten aus der Topografie, der Siedlungsstruktur 
und den unterschiedlichen Schüleranteilen der Gemeinden auf und wird zur Berechnung ei-
nes Zusatzbeitrages für den Regelunterricht verwendet. Die Aufteilung der Lehrpersonalkos-
ten von 70 zu 30 % zwischen dem Kanton und der Gesamtheit der Gemeinden wird beibehal-
ten. 
 
Beim Kindergarten sind ab dem Schuljahr 2020/2021 35 Klassen geplant, im Schuljahr 
2021/2022 36 Klassen und in den folgenden zwei Schuljahren je 37 Klassen. Für die Basisstufe 
sind in allen Schuljahren unverändert 2 Klassen vorgesehen. Bei der Primarstufe wird in den 
Schulplanungsjahren 2020/2021 bis 2023/2024 mit 106 Klassen geplant. In den Schuljahren 
2020/2021 und 2021/2022 wird von 50 Sekundarklassen ausgegangen, ab dem Schuljahr 
2022/2023 wird mit 51 Klassen geplant. 
 
Für den Lehrplan 21 werden gemäss Planungsannahmen des Kantons im Schuljahr 
2019/2020 0,5 % Mehrkosten erwartet, im Schuljahr 2020/2021 1 % sowie im Schuljahr 
2021/2022 1,5 % Mehrkosten.  

 
Lastenausgleich Ergänzungleistungen (EL) 
Die Gemeinden beteiligen sich mit FILAG über den Lastenausgleich an den Kosten zur De-
ckung des allgemeinen Lebensbedarfs und zur Sicherstellung des Aufenthalts in den Heimen 
sowie an den Krankenkassenprämien. Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwen-
dungen werden zu 50 % durch die Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für 
die Bestimmung der Gemeindeanteile ist die Wohnbevölkerung. Die Gemeindeanteile basie-
ren jeweils auf den Aufwendungen des Vorjahres. 
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Aktuell kann mit einem demografisch bedingten Wachstum der EL-Kosten ab 2020 von 2 % 
pro Jahr gerechnet werden. Ausserordentliche Effekte, welche zusätzliche Auswirkungen auf 
die Kostenentwicklung insgesamt haben, sind zurzeit nicht sichtbar. Jedoch wird die vom Par-
lament verabschiedete EL-Reform voraussichtlich ab 2021 in Kraft treten. Inwiefern sich 
diese Reform auf die Kosten der Ergänzungsleistungen auswirkt, ist noch unklar. 
 
Lastenausgleich Öffentlicher Verkehr (ÖV) 
Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu einem Drittel durch 
die Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeinde-
anteile sind zu zwei Drittel das Verkehrsangebot (ÖV-Produkte) und zu einem Drittel die 
Wohnbevölkerung. 
 
Die ÖV-Ausgaben steigen in den kommenden Jahren aufgrund folgender Sachverhalte an: 
 Im Rahmen des vom Grossen Rat genehmigten Angebotsbeschlusses 2018 bis 2021 wer-

den gezielte Verbesserungen am ÖV-Angebot vorgenommen.  
 Aufgrund der im Regional- und Ortsverkehr weiterhin steigenden Nachfrage werden ab 

2022 weitere Angebotsanpassungen und -ausbauten notwendig sein. Die Regionen wer-
den die regionalen Angebotskonzepte erarbeiten und darauf aufbauend wird der Grosse 
Rat das Angebot 2022 bis 2025 (Angebotsbeschluss 2022 bis 2025, AGB) im März 2021 
bestimmen. 

 Bei verschiedenen Transportunternehmen stehen grössere Rollmaterialbeschaffungen 
sowie Depot Neu- und Ausbauten an. Die Folgekosten aus diesen Beschaffungen und 
Investitionen führen zu höheren ÖV-Abgeltungen. 

 Mit dem Baubeginn der Grossprojekte Zugang Bubenberg, Tram Bern - Ostermundigen, 
ÖV-Knoten Ostermundigen und Depoterweiterung Bolligenstrasse werden die Investiti-
onsausgaben ab 2022 spürbar ansteigen. 

 
Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung 
Lastenverschiebung aufgrund einer neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemein-
den werden seit dem Jahr 2012 in Form eines Lastenausgleichs gegenseitig verrechnet. Ein 
Saldo zu Gunsten des Kantons wird durch Gemeindeanteile, ein Saldo zu Gunsten der Ge-
meinden wird durch Zuschüsse des Kantons ausgeglichen. Massgebend für die Bestimmung 
der Gemeindeanteile bzw. Zuschüsse ist die Wohnbevölkerung. 
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Abbildung 1: Beiträge an die sechs Lastenausgleichsbereiche 2010 bis 2023 

 
 
Abbildung 2: Entwicklung Index Steuerertrag und Lastenausgleich in % seit 2012 

 
 
Die Darstellung zeigt die ungleichen Wachstumsraten des Steuerertragsindexes und des In-
dexes der Transferzahlungen für die Lastenausgleichsbereiche (LA) der Stadt Thun. In allen 
Planjahren wird mit der im Jahr 2012 auf 1,72 Einheiten gesenkten Steueranlage gerechnet.  
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2.3 Finanzielle Entwicklung Vorjahre (inkl. zwei Budgetjahre) 
 
Die Rechnungen 2017 und 2018 schlossen wie budgetiert ausgeglichen ab. Die positiven Er-
gebnisse vor Abschluss erlaubten in den beiden Jahren zusätzliche Einlagen in Spezialfinan-
zierungen. Im Jahr 2017 wurden zusätzlich zur budgetierten Einlage 10,2 Mio. Franken in die 
Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen eingelegt, im Jahr 2018 zu-
sätzlich 6,6 Mio. Franken. Weiter wurde die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften 
Finanzvermögen in beiden vergangenen Rechnungsjahren mit zusätzlich je 1,0 Mio. Franken 
dotiert. Die guten Rechnungsabschlüsse 2017 und 2018 sind hauptsächlich auf höhere Steu-
ereinnahmen und tiefere Aufwände in den Bereichen Dienstleistungen Dritter und baulicher 
Unterhalt als budgetiert zurück zu führen. Die steuerfinanzierten Nettoinvestitionen lagen 
im Jahr 2017 bei 7,2 Mio. Franken (Budget 2017: 9,9 Mio. Franken), im Jahr 2018 bei 11,4 
Mio. Franken (Budget 2018: 23,5 Mio. Franken). Im Bereich der Spezialfinanzierungen wur-
den im Jahr 2017 netto 4,9 Mio. Franken (Budget 2017: 6,9 Mio. Franken) und im Jahr 2018 
netto 5,2 Mio. Franken (Budget 2018: 7,8 Mio. Franken) investiert. Der durchschnittliche Re-
alisierungsgrad 2017 und 2018 bei den steuerfinanzierten Investitionen beträgt 56 %, bei den 
gebührenfinanzierten Investitionen 69 %. Die Selbstfinanzierung der Stadt Thun ist in den 
Rechnungsjahren 2017 und 2018 wiederum tief und wird auch in den kommenden Jahren 
eine Herausforderung darstellen.  
 
Die mittel- und langfristigen Schulden konnten von 125 Mio. Franken im Jahr 2011 auf 81 
Mio. Franken im Jahr 2018 reduziert werden. Die mittel- und langfristigen Schulden der Stadt 
betragen am 31. Juli 2019 rund 80 Mio. Franken. Im Quervergleich mit anderen bernischen 
Städten weist Thun einen tiefen Bruttoverschuldungsanteil auf. 
 
Das Budget 2019 des allgemeinen Haushalts schliesst bei einem Gesamtaufwand und einem 
Gesamtertrag von je 271,5 Mio. Franken ausgeglichen ab. Der budgetierte Steuerertrag nach 
Abzug Steuerabschreibungen beträgt 122,9 Mio. Franken. Die geplanten Nettoinvestitionen 
2019 ins Verwaltungsvermögen sind mit 41,5 Mio. Franken ausserordentlich hoch (steuerfi-
nanziert 31,0 Mio. Franken, gebührenfinanziert 10,5 Mio. Franken). Aus diesem Grund zeigt 
die Planung 2019 eine Zunahme der Verschuldung per Ende 2019 auf 138 Mio. Franken. Es 
ist davon auszugehen, dass diese Neuverschuldung nicht oder nicht in diesem Ausmass ein-
treten wird, da die durchschnittlichen Realisierungsgrade in den Jahren 2010 bis 2018 über 
alle Bereiche gesehen (inkl. Baulicher Unterhalt und Finanzvermögen) bei 58 % lagen. Diesem 
Umstand wird mit einem Systemwechsel ab dem Budget 2020 Rechnung getragen, welcher 
unter Kapitel 3.1 beschrieben wird.  
 
Das Budget 2020, welches als Grundlage für die Planjahre 2021 bis 2023 dient, schliesst im 
allgemeinen Haushalt ausgeglichen ab. Im Vergleich zum Budget 2019 ist ein um 3,0 Mio. 
Franken höherer Steuerertrag von 125,9 Mio. budgetiert. Die Selbstfinanzierung des Gesamt-
haushaltes ist mit 0,6 Mio. Franken ungenügend. Es sind Nettoinvestitionen im steuerfinan-
zierten Bereich von 24,3 Mio. Franken geplant. Bei den Spezialfinanzierungen sind Nettoin-
vestitionen von 7,3 Mio. Franken vorgesehen. Bei diesen Werten handelt es sich um die Fi-
nanzplanwerte, welche unter dem Systemwechsel in Kapitel 3.1 erklärt sind. Die Nettoinves-
titionen Verwaltungsvermögen (steuer- und gebührenfinanziert) liegen somit 9,9 Mio. Fran-
ken unter dem Budget der Investitionsrechnung 2019. Auch der bauliche Unterhalt Verwal-
tungsvermögen liegt mit 17,7 Mio. Franken deutlich unter dem Budgetwert 2019 von 26,5 
Mio. Franken. 
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2.4 Strategie Stadtentwicklung5 
 
Als führendes, planendes und vollziehendes Organ der Stadt ist es Aufgabe des Gemeindera-
tes, Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Die Strategie Stadtentwicklung bildet zusam-
men mit den langfristigen Zielsetzungen der Stadtverfassung das oberste Planungsinstru-
ment der Stadt. Aus ihr leiten sich alle Teilstrategien in den einzelnen Politikbereichen ab. 
 
Die Strategie Stadtentwicklung des Gemeinderates 
 hält die längerfristigen Ziele der Entwicklung fest 
 orientiert die Bevölkerung und den Stadtrat über die Absichten der Behörden und Ver-

waltung, 
 setzt die Schwerpunkte für die Umsetzung und 
 zeigt, wie die personellen und finanziellen Ressourcen eingesetzt werden sollen. 
 
Zusammen mit den Legislaturzielen und der rollenden Aufgaben- und Finanzplanung wird die 
Strategie Stadtentwicklung jeweils für eine Legislatur bzw. für die nächsten vier Jahre kon-
kretisiert. 
 
Im Mai 2009 verabschiedete der Gemeinderat die «Strategie Stadtentwicklung» als neues 
langfristiges Steuerungsinstrument mit einem Planungshorizont von zehn bis 15 Jahren. Mit 
der Aktualisierung im Mai 2015 hat der Gemeinderat die Strategie Stadtentwicklung an das 
veränderte Umfeld angepasst. Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Stadtentwick-
lungskonzepts (STEK 2035) hat der Gemeinderat 2018 geprüft, ob eine erneute Aktualisie-
rung der Strategie Stadtentwicklung erforderlich ist. Er ist dabei zum Schluss gekommen, dass 
die Strategie Stadtentwicklung aus dem Jahr 2015 nach wie vor aktuell ist und auf eine Über-
arbeitung verzichtet werden kann. 
 
 

2.5 Legislaturziele 2019 bis 20226 
 
Abgestimmt auf die Strategie Stadtentwicklung hat der Gemeinderat zum Legislaturbeginn 
2019 seine Ziele festgelegt. Er bestimmt dadurch, was in den Jahren 2019 bis 2022 politisch 
erreicht werden soll. Die Legislaturziele ermöglichen dem Gemeinderat und der Verwaltung 
eine mittelfristige und vernetzte Planung, setzen die politischen Schwerpunkte und definie-
ren konkrete Ziele und Massnahmen, welche im Zeitraum der vierjährigen Legislaturperiode 
umgesetzt werden sollen.  
 
Gestützt auf die Strategie Stadtentwicklung hat der Gemeinderat 11 Legislaturziele und 40 
Massnahmen festgelegt. Weitere Grundlagen für die Erarbeitung bildeten unter anderem 
das STEK 2035 und das Gesamtverkehrskonzept (GVK 2035). 
 
Für den Gemeinderat ist es wichtig, dass nicht für alle Aufgabenbereiche Legislaturziele for-
muliert werden müssen und Prioritäten gesetzt werden. Die Legislaturziele müssen zusam-
men mit der Stadtverfassung und insbesondere mit der Strategie Stadtentwicklung betrach-
tet werden. In der Strategie Stadtentwicklung sind die langfristigen strategischen 

                                                           
5 http://www.thun.ch/fileadmin/user_upload/Strategie_Stadtentwicklung.pdf 
6 http://www.thun.ch/stadtverwaltung/gemeinderat/legislaturziele; 
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Zielsetzungen flächendeckend formuliert. Für Bereiche, zu denen für die Legislatur 2019-
2022 keine ausdrücklichen Legislaturziele formuliert worden sind, gelten damit die Zielset-
zungen aus der Strategie Stadtentwicklung (z.B. Finanzen, Sicherheit, Bildung). Die Reihen-
folge der 11 Legislaturziele richtet sich nach der Reihenfolge der neun Politikbereiche bzw. 
der 14 Teilstrategien in der Strategie Stadtentwicklung. 

 
Die Umsetzung aller 40 Massnahmen ist ein ambitioniertes Ziel. Zusammen mit den Mass-
nahmen hat sich der Gemeinderat auch intensiv mit den finanziellen Auswirkungen der Le-
gislaturziele auseinandergesetzt. Die finanziellen Auswirkungen der Massnahmen zu den Le-
gislaturzielen werden bei der Aufgaben- und Finanzplanung soweit abschätzbar berücksich-
tigt. Die Umsetzung der Massnahmen richtet sich nach der finanziellen Tragbarkeit für die 
Stadt Thun. 
 

 
2.6 Finanzpolitische Ziele des Gemeinderates 

 
Die finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates werden jährlich im Rahmen der Aufgaben- und 
Finanzplanung überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Sie werden jeweils im AFP, in der Stra-
tegie Stadtentwicklung und in den Legislaturzielen erwähnt. Parallel zur Beratung des Bud-
gets 2020 hat der Gemeinderat am 16. August 2019 seine bisherigen finanzpolitischen Ziel-
setzungen gewürdigt, kritisch überprüft und wie folgt aktualisiert: 
 
«Der finanzielle Spielraum für eine dynamische Entwicklung soll vergrössert und ein konkur-
renzfähiger Steuerfuss angestrebt werden. Einnahmeseitig soll dazu die städtische Steuer-
kraft nachhaltig verbessert werden und mittelfristig mindestens dem kantonalen Durch-
schnittswert entsprechen. Die Position der Stadt im kantonalen Finanz- und Lastenausgleich 
soll gestärkt werden. Ausgabenseitig sind Einsparungen zu erzielen, indem im Einklang mit 
der Stadtentwicklung Prioritäten gesetzt, betriebswirtschaftliche Aspekte optimiert und part-
nerschaftliche Finanzierungsmodelle mit Privaten gesucht werden. 
 
Die finanziellen Auswirkungen der Massnahmen zu den Legislaturzielen werden bei der Auf-
gaben- und Finanzplanung berücksichtigt. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der fi-
nanziellen Tragbarkeit. 
 
Der gestützt auf die kantonale Gesetzgebung mittelfristig ausgeglichen zu gestaltende Fi-
nanzhaushalt soll auf einem Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80 % und einem Brut-
toverschuldungsanteil von unter 100 % basieren. Der Zielwert für die Selbstfinanzierung der 
Erfolgsrechnung beträgt 15 Mio. Franken, derjenige für die Netto-Investitionen 20 Mio. Fran-
ken. Dabei werden die Durchschnittswerte der letzten 10 Rechnungsjahre berücksichtigt. Die 
Steueranlage soll mittel- bis langfristig dem Durchschnittswert der 13 WRT-Gemeinden an-
genähert werden (2019 = 1.66 Einheiten).» 
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2.7 Zukunftsgerichtete Planungsannahmen Verwaltung 
 
Nachfolgend werden grössere Veränderungen in den Abteilungen respektive in den Produk-
tegruppen erwähnt. Abteilungen oder Produktegruppen, welche keine wesentlichen Verän-
derungen bis 2023 und/oder in der Erfolgsrechnung Aufwands- oder Ertragsveränderungen 
im üblichen Schwankungsbereich erwarten, sind nicht aufgeführt. 

2.7.1 Direktion Präsidiales und Stadtentwicklung 

Stadtkanzlei 
In den Jahren 2022 und 2023 finden kantonale, kommunale und eidgenössische Wahlen 
statt. Dementsprechend werden die Aufwendungen in den betreffenden Sachgruppen in die-
sen Jahren zunehmen. 
 
Stadtplanung 
Erneuerung Stadtplanung 
Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Thun soll bis 2035 um rund 5'000 
Personen steigen, die Zahl der Beschäftigten um rund 3'500. Neben diesem quantitativen 
Wachstum ist auch eine qualitative Lenkung der Entwicklung erforderlich, damit Thun attrak-
tiv und lebenswert bleibt. Der Gemeinderat hat diese Ziele im Stadtentwicklungskonzept 
STEK 2035 festgehalten. Das STEK 2035 legt als strategisches Instrument die Grundsätze für 
die künftige Entwicklung Thuns fest. Aus der Umsetzung der Strategien des STEK 2035 wer-
den sich zahlreiche neue Projekte ergeben. Mit dem Abschluss der Ortsplanungsrevision im 
Jahr 2021 wird die Arbeit an deren Umsetzung beginnen: Aus dem neuen Zonenplan und 
Baureglement werden sich neue Entwicklungsmöglichkeiten für Grundeigentümer ergeben, 
was zu weiteren Projekten führen wird. Laufende und künftige Projekte sind: Thuner Innen-
stadt, ESP Bahnhof, ESP Thun Nord, Uttigenstrasse, Siegenthalergut, Weststrasse, Sportclus-
ter Thun Süd, Lachenareal, Schönau West, Bostudenzelg, die Umsetzung der Wohnstrategie 
und weitere. Die dafür vorgesehenen Mittel sind im Investitionsplan aufgeführt. 
 
Umsetzung Gesamtverkehrskonzept (GVK) 
Der Gemeinderat hat im Dezember 2018 das GVK Stadt Thun 2035 genehmigt. Das GVK Stadt 
Thun 2035 koordiniert den städtischen Verkehr über alle Verkehrsträger. Es dient als Steue-
rungsinstrument für eine zielgerichtete Umsetzung des 2016 beschlossenen Reglements 
über eine nachhaltige städtische Mobilität (Mobilitätsreglement). Aus dem GVK Stadt Thun 
2035 ergibt sich eine Vielzahl von Massnahmen zur Planung und Projektierung sowie Reali-
sierung. Die Massnahmen mit Kosten sind im Investitionsplan abgebildet. 

2.7.2 Direktion Bau und Liegenschaften 

Amt für Stadtliegenschaften 
Liegenschaften Verwaltungsvermögen 

Neubau Krematorium – Die Ausführungsarbeiten haben begonnen: Am 5. Oktober 2018 
wurde mit dem Spatenstich der Baubeginn des Krematoriums Thun-Schoren lanciert. Der 
Neubau ersetzt das 43-jährige Krematorium Thun beim Stadtfriedhof, welches die Vorgaben 
der nationalen Luftreinhalte-Verordnung nicht mehr erfüllt und an seine Kapazitätsgrenzen 
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gestossen ist. Eine angemessene Sakralität des Neubaus ermöglicht es den Angehörigen, pi-
etätvoll von den Verstorbenen Abschied zu nehmen. Der Neubau in Thun-Schoren wird die 
Voraussetzungen für einen zeitgemässen Krematoriumsbetrieb schaffen. Nach dem Spaten-
stich wurden Bodenschichten abgetragen. Diese Arbeiten erfolgten im Beisein des Archäolo-
gischen Dienstes des Kantons Bern. Der sachgerechte Umgang mit der vorhandenen Kultur-
erde wurde sichergestellt. Nach der Erstellung einer Baupiste wurde ab November 2018 die 
Baugrube für den Neubau ausgehoben. Anschliessend wurde mit den Rohbauarbeiten an-
fangs Dezember 2018 gestartet. Läuft alles nach Plan, ist der Rohbau bis Ende 2019 fertigge-
stellt. Danach folgt der Innenausbau. Die Inbetriebnahme des Krematoriums ist auf Ende 
2020 vorgesehen. Die durch die Inbetriebnahme zu erwartenden Aufwands- und Ertragsver-
änderungen sind in den Planjahren berücksichtigt (hauptsächliche Veränderung beim Tief-
bauamt).  
 
Eissportzentrum Grabengut - Ein Schritt weiter Richtung Sanierung: Das Sanierungsprojekt 
des Eissportzentrums im Grabengut schreitet weiter voran. Ziel ist es, die Kunsteisbahn und 
die Curlinghalle zu einem zeitgemässen, attraktiven und identitätsstiftenden Eissportzent-
rum für alle zusammenzuführen. Im städtischen Sportleitbild ist festgehalten, dass der Be-
völkerung und den Sportvereinen ein ausreichendes und zeitgemässes Angebot an Sportan-
lagen und Bewegungsräumen zur Verfügung gestellt werden soll. 2011 fiel der politische Ent-
scheid, am Standort Grabengut festzuhalten. Anfang 2018 ging das Projekt «Polo» des 
Planerteams rund um das Luzerner Architekturbüro Marques als Sieger aus dem Architektur-
wettbewerb hervor. Das Projekt «Polo» sieht einen modularen Aus- bzw. Umbau des Eis-
sportzentrums vor. Dies lässt es der Stadt offen, wie weit die Anlage ausgebaut und saniert 
werden soll. Der Gemeinderat und alle Projektbeteiligten haben sich für die Variante 1 aus-
gesprochen, da diese den städtischen Bedürfnissen und Möglichkeiten am besten entspricht. 
Die Variante 1 stellt sicher, dass der Betrieb zukunftsorientiert, effizient und mit hohem Frei-
zeitwert weitergeführt werden kann, ohne einen allfälligen späteren Ausbau zu verunmögli-
chen. Die Realisierung dringend fehlender Räume wie beispielsweise geschlechtergetrennte 
Garderoben, Lager und Aufenthaltsräume ist gesichert. Das Raumangebot ist gut abgestimmt 
und betriebliche Synergien wurden berücksichtigt. Der Stadtrat hat im September 2018 den 
Planungs- und Projektierungskredit von 374'000 Franken genehmigt. Der Terminplan sieht 
vor, dass das Vorprojekt, die Überbauungsordnung und die Projektierung bis Ende Jahr 2020 
abgeschlossen sind. Damit werden die planrechtlichen Auflagen der Zone mit Planungspflicht 
erfüllt und das Bauprojekt für das Baugesuch sowie die Kreditgenehmigung vorbereitet. Im 
Jahr 2021 soll der Ausführungskredit beantragt werden (je nach Anteil Investition in der Kom-
petenz des Stadtrates oder Volkes). Nach erfolgten Umbauarbeiten kann in der Saison 
2023/2024 der Betrieb des Eissportzentrums Grabengut aufgenommen werden. In den Plan-
budgets der Erfolgsrechnungen sind bis und mit 2023 keine finanziellen Auswirkungen be-
rücksichtigt. 
 
Strandbad Thun – Die Sanierungsarbeiten gehen weiter: Die zweite der drei Bauetappen 
umfasste das grösste Bauvolumen. Aufgrund der beanspruchten längeren Bauzeit musste die 
Badesaison im September 2018 zwei Wochen früher als üblich beendet werden. Diese an-
spruchsvolle Bauetappe umfasste den Rückbau des Zentraltraktes, den Neubau der gesam-
ten Bädertechnik inklusive Leitungen und Ausgleichsbecken sowie die Sanierung, Erneuerung 
und Ergänzung der in Chromstahl ausgekleideten Schwimmbecken. Östlich des Techniktrak-
tes wurden zusätzliche Toiletten gebaut, die nah an den Schwimmbecken angeordnet sind. 
Anstelle der Kanalrutsche entstand eine neue attraktive Breitwellenrutsche und die 
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Beckenumgebung wurde mit Holzliegeflächen ergänzt. Das zur Verfügung stehende Zeitfens-
ter war für die Baufachleute eine grosse Herausforderung, bei der die lange Schönwetterpe-
riode hilfreich war.  
 
Schloss Schadau – Die Neueröffnung «Tage der offenen Tür» fand statt: Die Sanierungsar-
beiten des denkmalgeschützten Schlosses Schadau sind seit Februar 2018 auf Hochtouren 
gelaufen. Die Installation der neuen Haustechnik sowie die Innensanierung der wertvollen 
historischen Oberflächen forderten die planenden und ausführenden Fachleute stark. Diese 
höchst anspruchsvollen Arbeiten in der historischen Bausubstanz bedingen vielfältige Fach-
kompetenzen und eine grosse Flexibilität. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Kantona-
len Denkmalpflege sowie äusserst motivierten und kooperationsbereiten Unternehmungen 
konnte die Eröffnung wie geplant stattfinden. Die Neupositionierung des Gastro- und Hotel-
betriebes Schloss Schadau kann von der Thuner Bevölkerung und Gästen aus dem In- und 
Ausland ab dem 1. Juni 2019 erlebt werden.  
 
Umstellung Bio-Gas 
Als Massnahme zum Klimanotstand sind für die Umstellung auf Bio-Gas in der Produkte-
gruppe Liegenschaften Verwaltungsvermögen in den Planjahren 2021 bis 2023 je 520'000 
Franken einberechnet worden.  
 
Tiefbauamt 
Stadtgrün 
Das Bestattungs- und Friedhofreglement sowie die entsprechende Verordnung werden total 
überarbeitet. Die Tarife für die Kremationen werden geringfügig nach oben angepasst und 
an die kantonalen Richtlinien angeglichen.  
 
Mit der Inbetriebnahme des Krematoriums bis Ende 2020 wird mit jährlich knapp 2'000 Kre-
mationen gerechnet. Die höheren Erträge sind in den Planjahren 2021 (950'000 Franken) und 
2022 bis 2023 (je 980'000 Franken) berücksichtigt. Der Aufwand wird sich ab 2021 jährlich 
um rund 100'000 Franken erhöhen (Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Service der Rauchgas- 
und Ofenanlage). 

 
Verkehrsanlagen 
Der Gemeinderat hat entschieden, dass das Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung der 
Verkehrsräume Innenstadt (SEVI) vorerst zurückgestellt wird. Einzelne Teile davon und Un-
terhaltarbeiten müssen in den nächsten Jahren trotzdem ausgeführt werden.  
Die Projekte der Verkehrsanlagen sind in der Investitionsplanung ausgewiesen. 
 
Abwasserentsorgung (Spezialfinanzierung) 
Der Generelle Entwässerungsplan (GEP) aus dem Jahre 2004 muss dringend überarbeitet 
werden. Das vom GEP Ingenieur ausgearbeitete Pflichtenheft gemäss GEP-Richtlinie VSA 
wurde vom Amt für Wasser und Abfall (AWA) genehmigt. Die Ingenieurarbeiten können aus-
geschrieben werden.  
 
Es ist vorgesehen das Abwasserreglement aus dem 1997 mit den dazugehörenden Ausfüh-
rungsbestimmungen und dem Gebührentarif, zeitnah zu überarbeiten. 
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Im heutigen Abwasserreglement ist vorgesehen für Regenabwasser, das in die Kanalisation 
eingeleitet wird, eine zusätzliche, jährlich wiederkehrende Gebühr zu verlangen. Dazu muss 
die versiegelte Fläche, sämtlicher Liegenschaften der Stadt Thun ermittelt werden. Dieses 
Projekt sollte zeitnah in Angriff genommen werden. 
 
Im Zusammenhang mit den Zustandsaufnahmen der privaten Abwasseranlagen wird festge-
stellt, dass das Eigentum von Abwasseranlagen nicht einwandfrei definiert ist. Aus diesem 
Grund soll zeitnah eine Eigentumsabgrenzung sämtlicher Abwasseranlagen auf Gemeindege-
biet der Stadt Thun gemacht werden. 
 
In absehbarer Zeit geht das Gebiet des Entwicklungsstandort Thun Nord in das Eigentum der 
Stadt Thun über. Die Aufsichtspflicht der bestehenden Abwasseranlagen geht, unter Berück-
sichtigung des geltenden Abwasserreglements und dem dazugehörenden Gebührentarif zur 
Stadt Thun über. Der betriebliche und bauliche Unterhalt der Abwasseranlagen muss neu 
durch das Tiefbauamt gemacht werden. Ebenfalls müssen die neuen Baufelder abwasser-
technisch erschlossen werden.  
 
Abfallentsorgung (Spezialfinanzierung) 
Das Baugesuch für den regionalen Sammelhof wurde von der Bauherren AG für Abfallver-
wertung eingereicht und publiziert. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2022 geplant. Der 
Beschaffungsprozess für drei neue Kehrichtfahrzeuge konnte erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Die Hybridfahrzeuge sind bestellt und werden im Frühjahr 2020 geliefert.  
 
Die vom Stadtrat im August 2019 genehmigte Teilrevision des Abfallreglements hat die Legi-
timation gebracht, dass sich das Tiefbauamt um die Entsorgung des Abfalls ausserhalb des 
Monopols auf dem Markt bewerben kann. Das Interesse der Thuner Betriebe ist sehr gross, 
dass das Tiefbauamt für das Gewerbe in Thun eine Lösung anbietet. 
 
Der Bestand der Spezialfinanzierung fällt gemäss Budget 2019 Ende des Jahres in ein Defizit 
(siehe dazu Kapitel 4.1.2). Aufgrund der aktuell anstehenden grossen Veränderungen im Ab-
fallwesen (Liberalisierung und Start regionaler Sammelhof) wird sich die Abfallrechnung ge-
samtheitlich positiv verändern. Trotzdem muss auch über eine Gebührenerhöhung (Grund- 
und/oder Grüngutgebühr) diskutiert werden. Dies insbesondere, weil voraussichtlich die Be-
rechnungsgrundlage BGF (Bruttogeschossfläche) für die Grundgebühren wegfällt. 

2.7.3 Direktion Bildung Sport Kultur 

Amt für Bildung und Sport 
Ende 2018 hat der Gemeinderat das weitere Vorgehen bezüglich Schulraumplanung Seefeld-
Hohmad beschlossen. Die Übernahme kantonaler Liegenschaften für einen Primarschul-
standort Seefeld soll weiterverfolgt und der Schulstandort Hohmad erhalten werden (Lead 
AfS). Das Verfahren «Gesamtleistungswettbewerb Neubau Doppelkindergarten Seefeld» 
konnte im Juni 2019 abgeschlossen werden. Es ist vorgesehen, dass die beiden in Provisorien 
an der Schuberstrasse untergebrachten Kindergartenklassen auf Schuljahrbeginn 2021/22 
den Neubau beziehen können.  
 
Für einen neuen Kindergarten im Einzugsgebiet Innenstadt/West konnte eine Liegenschaft 
an der Bleichestrasse käuflich erworben werden. Nach Abschluss der Planung baulicher 
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Massnahmen haben Gemeinde- und Stadtrat dem erforderlichen Kredit zugestimmt. Es ist 
vorgesehen, dass der neue Kindergarten den Betrieb per August 2020 aufnehmen kann. Für 
den zweiten, neu zu eröffnenden Kindergarten im selben Einzugsgebiet (Start Schuljahr 
2021/22), konnte noch kein geeigneter Standort gefunden werden.  
 
Für die beiden Bauvorhaben Kindergarten/Schule Lerchenfeld (Sanierung und Ausbau u.a. 
wegen OPR) sowie Oberstufenschule Strättligen (Sanierung und Erweiterung infolge OPR) lie-
gen Machbarkeitsstudien vor. Die Planungsarbeiten sollen rasch vorangetrieben werden. Für 
das Grossprojekt Sanierung Schulanlage Schönau II sowie den Ersatz des Tagesschulpavillons 
(Ablauf Baubewilligung) ist eine umfassende Planung erforderlich.  
 
Die aktuelle Ortsplanungsrevision sieht für Thun bis 2030 ein Bevölkerungswachstum von 
zirka 5'000 Einwohnerinnen und Einwohnern vor. Für die zusätzlich zu erwartenden Schul-
kinder muss der erforderliche Schulraum rechtzeitig und am richtigen Ort bereitgestellt wer-
den. Im Investitionsplan wurden deshalb folgende Projekte neu angemeldet: Freistatt (neuer 
Kindergarten), Martinspark (Verlegung Tagesschule und Kindergarten), Neufeld (Erweiterung 
Schule und Kindergarten), Bostuden (Verlegung bestehender Doppelkindergarten und Neu-
bau Kindergarten), Obermatt (Erweiterung inklusive Kindergarten). 
 
Die Neugestaltung des Spielplatzes Schadau wird in diesem Jahr starten und sollte 2020 fer-
tiggestellt sein. Der Spielplatz im Strandbad wird im Rahmen der dritten Sanierungsetappe 
im Winter 2019/20 erneuert. 
 
Das aktualisierte Konzept für Sport- und Bewegungsräume (KSB) ist per 1. Januar 2019 in 
Kraft getreten und dient mit seinen 15 Massnahmen als Planungsgrundlage für die Weiter-
entwicklung der städtischen Sport-Infrastruktur in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren. 
Die Stadt wächst, die Sportinfrastruktur soll mitwachsen. 
 
Das Projekt zur Erneuerung der Hafenanlage Lachenkanal wurde 2019 gestartet. Der erneu-
erte Hafen soll auf die Saison 2020 zur Verfügung stehen. Die Plätze im Lachenkanal werden 
neu zugeteilt. 
 
Mit dem Bau der neuen Kunstrasenspielplätze Thun-Süd wurde unmittelbar nach der Volks-
abstimmung im September 2018 begonnen. Die Plätze stehen zu Beginn der Fussballsaison 
2019/2020 zur Verfügung. Die Belegung ist organisiert. 
 
In der Schiessanlage Guntelsey soll zusammen mit der Kantonspolizei Bern ein Projekt zur 
Weiterverwendung der Schiessdistanzen 100 und 200 m umgesetzt werden. Das Standres-
taurant soll 2020 in eine Buvette umgebaut werden. Zudem stehen 2020 die Erneuerung der 
Blechabdeckung Scheibenstand 300 m sowie in den Folgejahren die Sanierung der Zielhänge 
und des Überschussgebietes an.  
 
Für eine neue Dreifachsporthalle und einer dazugehörenden Einstellhalle sind in der Investi-
tionsplanung entsprechende Mittel für Planung und Projektierung sowie für die Ausführung 
eingestellt. Die alte Armeehalle steht ab 2020 nicht mehr zur Verfügung. 
 
Als finanzieller Beitrag für die Planung einer neuen regionalen Schwimmhalle in Heimberg 
hat der Stadtrat einen Kredit bewilligt. Sofern die Genossenschaft Sportzentrum Heimberg 
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eine regionale Beteiligung der umliegenden Gemeinden nachweisen kann, würde die Stadt 
Thun auch einen Investitionsbeitrag leisten. Dafür sind in den Jahren 2021 und 2022 je 4 Mio. 
Franken in der Investitionsplanung eingestellt. 
 

 
Kultur 
Die fünf Thuner Kulturinstitutionen (Stadt- und Regionalbibliothek Thun, Kunstmuseum Thun 
und Thun-Panorama, Schloss Thun, Theatergastspiele der Kunstgesellschaft Thun, Schloss-
konzerte Thun) sowie das Museum Schloss Oberhofen werden seit 2017 wie bisher oder neu 
gemeinsam durch die Stadt Thun, den Kanton Bern und die Regionsgemeinden finanziert. 
Beim Thuner Stadtorchester und den Bachwochen Thun erfolgt die finanzielle Unterstützung 
vollumfänglich durch die Stadt. Die Verhandlungen für die Leistungsverträge 2021 bis 2024 
wurden aufgenommen. Von verschiedenen Kulturinstitutionen sind in den vergangenen Mo-
naten Gesuche um Beitragserhöhungen eingegangen. Die höheren Beiträge werden benötigt, 
um die einzelnen Betriebe bzw. Institutionen aufrecht zu erhalten und die Fortführung der 
Professionalisierung zu garantieren. Die definitiven Betriebsbeiträge werden erst mit den 
Leistungsverträgen festgelegt. Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern hat diesbezüglich 
bereits auf ihren engen finanziellen Rahmen hingewiesen. Das Verhandlungsmandat legt der 
Regierungsrat Ende 2019 fest. Die neuen Leistungsverträge (inkl. bilaterale Leistungsverträge 
mit der Stadt Thun) werden den zuständigen Organen im Jahr 2020 unterbreitet. Der Mehr-
aufwand für die Stadt Thun beläuft sich nach heutigem Stand auf rund 100'000 Franken pro 
Jahr. 
 
Mit der Café Bar Mokka wird ein neuer Leistungsvertrag für die Jahre 2020 bis 2023 erarbei-
tet. Bisher war die Offene Kinder- und Jugendarbeit für die Institution zuständig (ABS). Mit 
dem neuen Leistungsvertrag wird die Café Bar Mokka nicht mehr als Jugendtreff, sondern 
offiziell als Kulturbetrieb geführt. Infolge dessen entfallen auch die bisherigen Kantonsgelder. 
Der Mehraufwand für die Stadt Thun beläuft sich auf rund 180'000 Franken pro Jahr. Die 
Institution wird neu der Produktegruppe Kulturelles zugeteilt. 

2.7.4 Direktion Sicherheit und Soziales 

Öffentliche Sicherheit 
Gestützt auf den Beschluss des Gemeinderates soll der Ironman in den Jahren 2020 bis 2024 
in Thun stattfinden (Verschiebung um ein Jahr). Dazu wurden jährlich wiederkehrende Aus-
gaben zu Lasten der Erfolgsrechnung von 100'000 Franken bewilligt. 
 
Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 
Im Investitionsprogramm sind für die Jahre 2022 bis 2023 je 1 Mio. Franken für die Sanierung 
und den Ausbau des Regionalen Feuerwehr Ausbildungszentrums als Sachplanwerte (SPW; 
Definition siehe Kapitel 3.1) eingestellt. In den Jahren 2023 und 2024 sind für einen neuen 
Stützpunkt Schutz und Rettung je 7,5 Mio. Franken als SPW geplant. Können diese Vorhaben 
realisiert werden, erhöht sich der Abschreibungsbedarf in der Erfolgsrechnung gegenüber 
den Planannahmen deutlich. Weitere Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung sind noch nicht 
bekannt. 
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Sozialhilfe/Kindes- und Erwachsenenschutz 
Im Bereich Soziales finden aktuell mehrere politische Diskussionen und Gesetzes- sowie Ver-
ordnungsanpassungen statt, die gegebenenfalls finanzielle Auswirkungen ab 2020 haben 
werden. Eine Budgetierung dieser Mehrkosten kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgenom-
men werden (z.B. Vollkosten bei stationärer Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen 
in Folge der Umstellung von Objekt- auf Subjektfinanzierung). Es handelt sich dabei um Kos-
ten, die im Lastenausgleich Soziales abgerechnet werden. 
 
Beiträge an Institutionen 
Ab 1. Januar 2021 werden die Betreuungsgutscheine für die Familienergänzende Kinderbe-
treuung eingeführt und die bisherige Kontingentierung dieser Subventionen wird aufgeho-
ben. Die Finanzierung erfolgt über den Lastenausgleich Soziales. Zum aktuellen Zeitpunkt 
wird von Mehrkosten in der Höhe von jährlich rund 90'000 Franken ausgegangen (Selbstbe-
halt der Gemeinde Minus 20 % der Kosten der ausgestellten Betreuungsgutscheine). 
 
Suchthilfe 
Im Bereich Sucht und Schadenminderung steht eine Überarbeitung des Konzepts an. Das 
Strategiekonzept Suchtpolitik der Stadt Thun aus dem Jahr 2005 ist veraltet. Als Grundlage 
wird in einem ersten Schritt die Situation in Thun betreffend Suchtmittelkonsum und Ob-
dachlosigkeit erhoben. Daraus sollen mit Einbezug aller Beteiligten die Ziele und Massnah-
men abgeleitet werden. Allfällige finanzielle Auswirkungen können erst beurteilt werden, 
wenn die Analyse abgeschlossen ist. 

2.7.5 Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt 

Rechnungskreis Stadtfinanzen 
 
Diverse Beiträge 
Informationen und Details zum Finanzausgleich sind in Kapitel 2.2 Finanz- und Lastenaus-
gleich (FILAG) zu finden. 

 
Wachstumsraten Steuerertrag Stadt Thun 
 

Natürliche Personen (NP): 2020 2021 2022 2023 
Einkommenssteuern 2.90 % 2.00 % 1.90 % 1.70 % 
Vermögenssteuern 15.75 % 1.05 % 1.10 % 1.10 % 
Juristische Personen (JP):     
Gewinnsteuern 1.10 % - 6.70 % 1.10 % 1.10 % 
Kapitalsteuern 1.30 % - 28.90 % 1.20 % 1.20 % 

 
Thun übernimmt grösstenteils die Werte der Steuerverwaltung des Kantons Bern, mit Aus-
nahme der folgenden Konstellation: 
 
1. Bei den Auswirkungen aufgrund der allgemeinen Neubewertungen werden die Wachs-

tumszahlen gemäss eigenen Berechnungen übernommen -> betrifft das Wachstum im 
Jahr 2020 bei den Vermögenssteuern. Der ausgewiesene Wert von 15.75 % begründet 
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sich mit der Abgrenzung des Doppeleffekts7, welcher im Jahr 2021 infolge der allgemei-
nen Neubewertung zu erwarten ist. Diese Abgrenzungen werden bei den aufgeführten 
Wachstumsberechnungen ebenfalls berücksichtigt.  
 

Die Entwicklung sämtlicher Steuererträge in den Jahren 2020 bis 2023 sieht gemäss heutigem 
Kenntnisstand wie folgt aus: 
 

Steuerart 2020 2021 2022 2023 

Direkte Steuern natürliche Personen 3.77 % 1.91 % 1.81 % 1.63 % 

Direkte Steuern juristische Personen 1.10 % - 6.75 % 0.51 % 1.10 % 

Übrige Direkte Steuern 19.69 % 6.67 % 0.76 % 0.76 % 

Besitz- und Aufwandsteuern 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

Total 5.26 % 1.71 % 1.56 % 1.47 % 
 
Basis für die Prognosen bildet das aktualisierte Budget 2019. Dieses wird auf den Steuerein-
nahmen im ersten Semester 2019 berechnet. Bei den Einkommenssteuern von natürlichen 
Personen wird ebenfalls noch der Steuerertrag der 1. Rate 2019 berücksichtigt. Die Einkom-
menssteuern von natürlichen Personen sind für die Stadt Thun die bedeutendste Steuerart. 
Ihr Anteil an den gesamten Steuereinnahmen der Gemeinde beträgt - gemäss Budget 2020 - 
fast drei Viertel (71,3 %). Der Anteil der Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Perso-
nen (JP) beträgt für das Budget 2020 rund 9,0 %. Im Rechnungsjahr 2018 lag dieser Wert bei 
9,1 %.  
 
Im Finanzplan sind die Auswirkungen der folgenden, mittelfristig anstehenden Reformen be-
rücksichtigt:  
 

Vorhaben Jahr Massnahmen 

allgemeine Neube-
wertung nicht 
landw. Grundstücke 

ab 
2020 

Anpassung der amtlichen Werte gemäss Dekret über die allg. 
Neubewertung (AND) 
Mehrertrag bei den Vermögenssteuern NP: ca. CHF 0.99 Mio.  
Mehrertrag bei den Liegenschaftssteuern: ca. CHF 2.59 Mio.  

Revision Steuerge-
setz 2021 (proviso-
risch) 

ab 
2021 

Höherer Abzug für Forschung und Entwicklung 
Minderertrag bei den Gewinnsteuern JP von ca. CHF 0.72 
Mio.  

ab 
2021 

Senkung des Kapitalsteuersatzes 
Minderertrag bei den Kapitalsteuern JP von ca. CHF 0.07 Mio.  

 
Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich im Zeitraum 2020 bis 2023 bei den Steuerein-
nahmen ein Minus von 6 Mio. Franken. Die nachstehende Tabelle zeigt die unterschiedlichen 
Prognosen: 

                                                           
7 Doppeleffekt: Der Mehrertrag für 2020 aufgrund der allg. Neubewertung, wird erst mit der Steuererklärung 
2020 deklariert und mit der Schlussabrechnung 2020 fakturiert. Folglich fällt er in das Rechnungsjahr 2021. 
Dadurch entsteht im 2021 ein Doppeleffekt (höhere Raten 2021 und Nachzahlung mit Schlussabrechnung 2020). 
Im Rahmen der Budget- und Finanzplanung ist deshalb eine Abgrenzung vorzunehmen. 
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in Mio. Franken 

Steuereinnahmen 
Planwerte 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Vorjahr 124 130 131 132  517 
aktuell  127 129 131 133 520 

Differenz  -3 -2 -1   
 
Für Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Steuerguthaben werden jährlich 1,4 Mio. 
Franken geplant. Der Wert eines Steueranlagezehntels beträgt im Jahr 2020 in Thun rund 
6,5 Mio. Franken. 
 
Abbildung 3: Steuerkraft im Städtevergleich (Indexstand 100 = Kantonsdurchschnitt) 

 
 
Die Steuerkraft der Stadt Thun liegt unter dem Durchschnitt aller bernischen Gemeinden (In-
dex 100). In den Jahren 2009 bis 2014 zeigten die Steuererträge der Stadt Thun im Vergleich 
mit den anderen bernischen Gemeinden eine steigende Tendenz. In den Rechnungsjahren 
2015 bis 2017 liegen die Werte tiefer, im Jahr 2018 ist eine Verbesserung des Indexes zu 
verzeichnen.  

  



 

Seite 22 
Stadt Thun, Aufgaben und Finanzplan 2020 bis 2023 

Spezialfinanzierung (SF) Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen 
Der Bestand der SF Baulicher Unterhalt betrug Ende 2018 31,9 Mio. Franken und wird Ende 
2019 voraussichtlich 20,1 Mio. Franken betragen (Bauausgaben Budget 2019 26,5 Mio. Fran-
ken, Einlage 14,7 Mio. Franken). Für die Ausgaben für den baulichen Unterhalt an Liegen-
schaften und Strassen des Verwaltungsvermögens sind in den Jahren 2020 bis 2023 51,9 Mio. 
Franken (durchschnittlich 13,0 Mio. Franken pro Jahr) geplant. Aus dem Bestand der SF wird 
in den Planjahren voraussichtlich eine Entnahme von insgesamt 14,1 Mio. Franken benötigt. 
37,8 Mio. Franken können aus dem allgemeinen Haushalt als Einlage in die SF eingelegt wer-
den. Am Ende der Planperiode wird der Bestand voraussichtlich bei 6,0 Mio. Franken liegen. 
 
Spezialfinanzierung Investitionen (SF I) sowie Neubewertungs- und Schwankungsreserve 
Diese SF wird mit Buchgewinnen aus Verkäufen von Grundstücken und Beteiligungen ge-
spiesen. Die von Jahr zu Jahr schwankenden Buchgewinne sind durch die jeweilige Einlage in 
die SF erfolgsneutral für die Erfolgsrechnung. Der Bestand der SF beträgt per Ende 2018 52,7 
Mio. Franken.  
 
Das Reglement der SF wurde im Jahr 2018 von einer stadträtlichen Spezialkommission über-
arbeitet. Die Totalrevision wurde am 14. Dezember 2018 vom Stadtrat genehmigt.  
 
Die Stadt Thun verfügt per 31. Dezember 2018 unter dem Eigenkapital über eine Neubewer-
tungsreserve von 37,2 Mio. Franken. Das Finanzvermögen musste bei der Einführung des 
neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 auf den 1. Januar 2016 neu bewertet werden. Der 
Neubewertungsgewinn wurde gemäss übergeordneter Gesetzgebung in die Neubewertungs-
reserve eingelegt. Die Neubewertungsreserve muss nach der obligatorischen Einlage in die 
Schwankungsreserve ab dem Jahr 2021 linear innerhalb von fünf Jahren zu Gunsten des Bi-
lanzüberschusses aufgelöst werden, sofern die Stadt keine andere reglementarische Grund-
lage schafft. Mit dem revidierten Artikel 4 des Reglementes der SF I wurde diese reglemen-
tarische Grundlage geschaffen. Im Rahmen der Übergangsbestimmungen von HRM2 werden 
diejenigen Mittel aus der Neubewertungsreserve, welche die Einlage in die Spezialfinanzie-
rung Schwankungsreserve übersteigen (Art. T2-3, Abs. 2, Ziff. 5 Gemeindeverordnung), ab 
2021 während fünf Jahren linear der SF I zugeführt. 
 
Aktuell beträgt der Bestand der Neubewertungsreserve 37,2 Mio. Franken. Nach der zwin-
genden Einlage von 11,2 Mio. Franken in die Schwankungsreserve verbleiben voraussichtlich 
26,0 Mio. Franken, welche in den Jahren 2021 bis 2025 in die SF I eingelegt werden (jährlich 
5,2 Mio. Franken).  
 
Entwicklung:  
 Der Bestand der SF I beträgt per Ende 2025 voraussichtlich rund 78,7 Mio. Franken zuzüg-

lich nicht budgetierte Buchgewinne. Entnahmen sind in den Jahren 2020 bis 2023 nicht vor-
gesehen. 

 Die Neubewertungsreserve mit einem Bestand von 0 Franken per Ende 2025 wird im Jahr 
2026 aufgelöst.  

 Die neu zu schaffende Schwankungsreserve mit einem Bestand von 11,2 Mio. Franken per 
Ende 2020 ist gemäss übergeordneter Gesetzgebung für den Ausgleich von Wertverminde-
rungen aus der periodischen Neubewertung von Finanzvermögen oder dauerhaft eingetre-
tenen Wertverminderungen und Verlusten des Finanzvermögens zu verwenden. Ist der Be-
stand aufgebraucht, wird die Schwankungsreserve aufgelöst. 
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Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen 
Diese SF stellt Mittel für den Unterhalt der Liegenschaften des Finanzvermögens bereit. Do-
tiert wird sie zu Lasten der Erfolgsrechnung nach Massgabe der Gebäudeversicherungswerte. 
Damit soll der Liegenschaftsunterhalt unabhängig von der finanziellen Lage nach betriebs-
wirtschaftlichen Kriterien gewährleistet werden. Der Bestand der SF darf 20 % der gesamten 
Gebäudeversicherungswerte nicht übersteigen. Derzeit entspricht diese Limite rund 17 Mio. 
Franken. 
 
Seit der Bildung der SF werden jährlich rund 1 Mio. Franken eingelegt. Die guten Rechnungs-
abschlüsse in den Vorjahren – so auch 2017 und 2018 – ermöglichten eine Verdoppelung 
dieser Einlage. Die Entnahmen (Bauausgaben) überstiegen in den Rechnungsjahren 2016 bis 
2018 die geplanten jährlichen Einlagen (gemäss Reglement mindestens 1 % des Gebäudeve-
rischerungswertes).  
 
Wie bereits in den Vorjahren aufgezeigt, wird der Bestand der SF per 31. Dezember 2018 von 
4,9 Mio. Franken im Verlauf der Planperiode vollständig aufgebraucht sein. Können die wer-
terhaltenden Massnahmen wie geplant ausgeführt werden, resultiert per Ende 2023 ein Mi-
nus von 1,9 Mio. Franken in der SF. Die geplanten umfangreichen Gesamtsanierungen diver-
ser Wohnsiedlungen tragen hauptsächlich zu dieser Entwicklung bei. Je nach Rechnungser-
gebnis wird im Jahr 2019 eine zusätzliche Einlage von bis zu 1,0 Mio. Franken in die SF möglich 
sein. In den Planjahren 2020 ff. wird mit einer erhöhten Einlage von 2 % (rund 1,7 Mio. Fran-
ken pro Jahr) geplant, um den Bestand innerhalb der nächsten 8 Jahre auszugleichen. Ange-
sichts der finanziellen Situation der SF sind weitere Grosssanierungen mit Zurückhaltung an-
zugehen.  
 
 
Fachstelle Umwelt Energie und Mobilität 
Umsetzung Gesamtverkehrskonzept (GVK) 
Der Gemeinderat hat im Dezember 2018 das GVK Stadt Thun 2035 genehmigt. Das GVK ko-
ordiniert den städtischen Verkehr über alle Verkehrsträger. Es dient als Steuerungsinstru-
ment für eine zielgerichtete Umsetzung des 2016 beschlossenen Reglements über eine nach-
haltige städtische Mobilität (Mobilitätsreglement). Aus dem GVK ergibt sich eine Vielzahl von 
Massnahmen zur Planung und Projektierung sowie Realisierung. Der finanzielle Aufwand der 
Massnahmen unter Federführung der Fachstelle Umwelt Energie Mobilität in den Jahren 
2020 bis 2023 ist mit 500'000 Franken in der Investitionsplanung vorgesehen. 
 
Bikesharing 
Das Bikesharingsystem velospot ist neu ab 1. Januar 2019 der Fachstelle Umwelt Energie Mo-
bilität angegliedert (vorher Planungsamt). 
 
Die Fachstelle hat vom Gemeinderat den Auftrag erhalten, im Einladungsverfahren Konkur-
renzofferten für die Weiterentwicklung des Bikesharing Systems einzuholen. Da der Betrieb 
eines solchen Systems ohne Beiträge der öffentlichen Hand nicht möglich ist, wird zukünftig 
mit jährlichen Betriebsbeiträgen von rund 100'000 Franken gerechnet (Spezialfinanzierung 
Parkplatz-Ersatzabgabe). 
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Energiekoordination 
Die Energiekoordination ist neu ab 1. Januar 2019 der Fachstelle Umwelt Energie Mobilität 
angegliedert (vorher Planungsamt).  
 
Bei der Energiekoordination wird ab dem Jahr 2020 der Energierichtplan den aktuellen Ge-
gebenheiten angepasst.  
 
Der Massnahmenplan Energiestadt für die Periode 2019 bis 2022 sieht als Schwerpunkte un-
ter anderem eine Klima- und Energiestrategie, die Prüfung kleiner Wärmeverbünde, Kommu-
nikationsmassnahmen zur Förderung der Produktion und Einsatz erneuerbarer Energie, den 
Energieunterricht an Thuner Volksschulen, Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit 
Smart City in Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden sowie weitere Aktionen und 
Kampagnen vor. Für das Jahr 2020 sind 83'000 Franken budgetiert.  
Mit der überwiesenen Jugendmotion zum Klimanotstand und weiteren Vorstössen zum Kli-
mawandel ist für die fachliche Prüfung und externe Begleitung weiterer, nicht im Energie-
stadt-Massnahmenprogramm vorgesehenen Aktivitäten, mit Mehrkosten von ca. 150'000 
Franken bis 2023 zu rechnen. 
 
Öffentlicher Verkehr 
Der Grosse Rat des Kantons Bern beschloss für das öV-Angebotskonzept 2018 bis 2021 unter 
anderem Taktverdichtungen der regionalen Linien 31 und 32 Goldiwil - Heiligenschwendi, 
den Ausbau des Abendangebots auf allen städtischen Buslinien und der Linie 21 bis Oberh-
ofen sowie punktuelle Anpassungen auf regionalen Buslinien ab 2018. Ab Fahrplan 2020 ist 
im laufenden Angebotskonzept zudem eine Verdichtung zum 10’ Takt auf Line 4 Lerchenfeld 
vorgesehen. Da die Linie 4 mit der Linie 6 (Westquartier) betrieblich durchgebunden ist, fehlt 
für die Kombination aus 10’ Takt und 15’ Takt eine Haltekante am Bahnhof. Der Kanton hat 
deshalb nachträglich auch für die Linie 6 eine Verdichtung zum 10’ Takt beschlossen. Diese 
Angebotsverbesserungen führen ab 2021 zu einem wesentlichen Mehraufwand, der jedoch 
vom Kanton Bern noch nicht abgeschätzt werden kann. 
 
Informatikdienste 
Die Umsetzung des Projekts Informatik an Thuner Volksschulen (IVS 3) ist per 2021 abge-
schlossen und die im Konzept ausgewiesenen Betriebskosten von 600'000 Franken pro Jahr 
sind in den Planjahren ab 2022 berücksichtigt. 
 
 

3 Anlagen, Investitionen und Baulicher Unterhalt 
 

3.1 Systemwechsel per AFP 2020 bis 2023: Kategorisierung der Projekte 
 
Auf politischer Ebene führten die tiefen Realisierungsgrade vermehrt zu Diskussionen. Auf-
grund der Antwort zum Postulat P 10/2018 betreffend «Erreichung von mindestens 85 % 
Realisierungsgrad der gemäss Jahresbudget eingestellten Finanzmittel für bauliche Investiti-
onen und Unterhaltsmassnahmen» wurde die Investitionsplanung erweitert. Die Erweite-
rung des Finanzplanungsmodells soll im Endeffekt dazu beitragen, bessere Realisierungs-
grade sowohl beim baulichen Unterhalt wie aber auch bei den steuerfinanzierten Investitio-
nen zu erreichen.  
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Sämtliche Projekte des Investitionsplans sind neu einer Kategorisierung Finanzplanwerte 
(FPW) und Sachplanwerte (SPW) zugeordnet:  
 
FPW Kriterien und Merkmale  
(Die Voraussetzungen müssen nicht kumulativ erfüllt sein). 
 Für die Ausgabe liegt ein Kreditbeschluss des zuständigen Organs vor.  
 Die Ausgabe ist im Umfang und Zeitpunkt gesetzlich oder reglementarisch vorgeschrieben. 
 Das Projekt ist in der Planung so weit fortgeschritten, dass Umfang und Zeitpunkt der tat-

sächlichen Realisierung bekannt sind oder verlässlich abgeschätzt werden können. 
 
SPW Kriterien und Merkmale 
(Falls keine Voraussetzung für FPW erfüllt ist, gehört ein Projekt zur Kategorie SPW) 
 Die Ausgabe entspricht den übergeordneten Zielen (Strategie Stadtentwicklung, Legislatur-

ziele, Schulraumplanung, etc.).  
 Die Ausgabe ist erforderlich, um die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung der Stadt 

sicherzustellen. Die Projektierung resp. die Planung (Umfang, Zeitpunkt, usw.) sind aber 
noch zu wenig genau bekannt. 

 Das Projekt erfüllt die Voraussetzungen als FPW, wird aber im Rahmen des politischen Pro-
zesses unter Berücksichtigung der vorgegebenen Investitionsquote im Planungsprozess zu-
rückgestellt. 
 

Im Rahmen des politischen Prozesses behandelt der Gemeinderat den Investitionsplan wie 
bisher als Aussprachegeschäft. Dabei kann er beispielsweise die von den Fachabteilungen 
vorgeschlagene Kategorisierung der FPW- und SPW-Projekte ändern, austauschen, die vor-
gegebene Investitionsquote erhöhen oder weitere aus der politischen Beurteilung resultie-
renden Änderungen vornehmen.  
 
Der vom Gemeinderat beschlossene Investitionsplan stellt wie bis anhin die verbindliche 
Grundlage für die Erstellung des AFP dar. Dabei bilden Projekte der Kategorie FPW die Basis 
für die weiteren Ergebnis-Berechnungen des AFP. Projekte der Kategorie SPW werden im 
Investitionsplan im AFP abgebildet, jedoch nicht für die Berechnungen der Planergebnisse 
berücksichtigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im folgenden Bericht nur die FPW-Projekte einbezogen und 
erwähnt werden. 

3.1.1 Finanzvermögen: Anlagen und baulicher Unterhalt 

Bei den meisten grösseren Projekten des Finanzvermögens handelt es sich um geteilte Kre-
dite aus Anlagen und werterhaltendem Unterhalt. Die Sanierung Neufeldsiedlung (Mehrfa-
milienhäuser Schwanenweg, Mövenweg und weitere) stellt mit 5,6 Mio. Franken (davon 95 
% Werterhalt) das betraglich wesentlichste Einzelprojekt in den Jahren 2020 bis 2023 dar. 
 
In der Planperiode sind Anlagen des Finanzvermögens von netto insgesamt 5,9 Mio. Franken 
vorgesehen. Der grösste Anteil fällt mit 2,9 Mio. Franken im Jahr 2020 an. In den Jahren 2021 
und 2022 wird mit Einnahmen von 1,8 Mio. Franken für Ausgaben in Vorjahren gerechnet 
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(Einnahmen Umsetzung Masterplan und Einnahmen GWBG Freistatt Thun Planung / Projek-
tierung). Für Reserve Wohnen sind in den 4 Planjahren total 5,1 Mio. Franken eingestellt. 
 
Beim baulichen Unterhalt Finanzvermögen sind im Jahr 2020 ausserordentlich hohe Werte 
von 7,5 Mio. Franken budgetiert, was grösstenteils auf das Sanierungsprojekt Neufeldsied-
lung sowie auf die Sanierung Freienhofgasse 1 (Engelhaus) zurück zu führen ist. In der gesam-
ten Periode 2020 bis 2023 wird von rund 12,0 Mio. Franken Unterhaltsausgaben für die Lie-
genschaften Finanzvermögen ausgegangen. Dies entspricht jährlich 3 Mio. Franken, was über 
dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2018 von 1,7 Mio. Franken liegt. 

3.1.2 Verwaltungsvermögen: Investitionen und baulicher Unterhalt 

Die Investitionen Verwaltungsvermögen setzen sich aus den steuerfinanzierten (allgemeiner 
Haushalt) sowie aus den gebührenfinanzierten (spezialfinanzierten) Investitionen zusam-
men. In den Jahren 2020 bis 2023 wird von einem Investitionsvolumen von netto 76,5 Mio. 
Franken ausgegangen (jährlich 19,1 Mio. Franken). Die durchschnittlichen Netto-Investitio-
nen der Jahre 2015 bis 2018 liegen bei 12,6 Mio. Franken, also um 6,5 Mio. Franken (34 %) 
tiefer pro Jahr. Der bauliche Unterhalt Verwaltungsvermögen betrifft nur den allgemeinen 
Haushalt, nicht aber die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen. 

3.1.3 Investitionen allgemeiner Haushalt und baulicher Unterhalt 

In den Jahren 2020 bis 2023 wird mit steuerfinanzierten Netto-Investitionen von rund 55,6 
Mio. Franken geplant, wovon 24,3 Mio. Franken auf das Budgetjahr 2020 fallen. Der Plan 
rechnet mit durchschnittlichen jährlichen Netto-Investitionen von 13,9 Mio. Franken, was 
deutlich über dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2018 von 8,9 Mio. Franken liegt. Im AFP 
2019 bis 2022 wurde von Netto-Investitionen von insgesamt 79,8 Mio. Franken, d.h. von jähr-
lich 20,0 Mio. Franken, ausgegangen (damals noch ohne Kategorisierung gemäss Kapitel 3.1).  
 
Für den baulichen Unterhalt Verwaltungsvermögen sind in den Jahren 2020 bis 2023 insge-
samt 51,9 Mio. Franken (jährlich 13,0 Mio. Franken) vorgesehen. Davon sind 17,7 Mio. Fran-
ken im Budget 2020 eingestellt, was dem Durchschnittswert der Rechnungsjahre 2015 bis 
2018 entspricht. Im AFP 2019 bis 2022 wurde mit Unterhaltsausgaben Verwaltungsvermögen 
von 90,1 Mio. Franken geplant, d.h. jährlich 22,5 Mio. Franken (damals noch ohne Kategori-
sierung gemäss Kapitel 3.1).  
 
Wesentliche Projekte des allgemeinen Haushalts in den Jahren 2020 bis 2023 sind: 
 Gesamtsanierung Eissportzentrum Grabengut (Ausführung inkl. Planung) 18,2 Mio. Franken 

(davon 80 % Anteil baulicher Unterhalt) 
 Neubau Krematorium 14,2 Mio. Franken 
 Erneuerung Stadtplanung; Stadtentwicklung (OPR und Folgeprojekte) 6,2 Mio. Franken 
 Innenstadt Strassenraumgestaltung 4,1 Mio. Franken (vom Brutto-Aufwand 20 % baulicher 

Unterhalt) 
 Äussere Ringstrasse 26, Neubau Doppelkindergarten (Ausführung) 3 Mio. Franken 
 Informatik an Thuner Volksschulen IVS3 2,7 Mio. Franken  
 Gesamtsanierung Strandbad Thun 2,6 Mio. Franken (davon 80 % baulicher Unterhalt) 
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3.1.4 Investitionen Spezialfinanzierungen 

Für die fünf Spezialfinanzierungen Abwasseranlagen, Abfallbeseitigung, Feuerwehr, Parking-
gebühren und Parkplatz-Ersatzabgaben sind in den Planjahren 2020 bis 2023 20,9 Mio. Fran-
ken Investitionen geplant. Dies entspricht einem jährlichen Durchschnitt von 5,2 Mio. Fran-
ken (Durchschnitt der Rechnungsjahre 2015 bis 2018 3,7 Mio. Franken).  
 
SF Abwasseranlagen 14,6 Mio. Franken (werterhaltende Investitionen Kanalisation 4,0 Mio. 
Franken; Kostenanteil ARA 4,7 Mio. Franken) 
 
SF Abfallbeseitigung 1,0 Mio. Franken (Ausbau Unterflurentsorgung) 
 
SF Feuerwehr 0,2 Mio. Franken (Ersatz- und Neubeschaffung Atemschutzmaterial) 
 
SF Parkinggebühren 4,7 Mio. Franken (BehiG-Ertüchtigung Bushaltestellen) 
 
SF Parkplatz-Ersatzabgaben 0,4 Mio. Franken (Ersatz Ticketautomaten für bewirtschaftete 
Parkplätze) 

3.1.5 Folgekosten aus Investitionen  

Folgekosten aus Investitionen, insbesondere Abschreibungsaufwand, betriebliche Folgekos-
ten sowie Zinskosten für zusätzliche Mittelbeschaffungen sind in den Planjahren 2020 bis 
2023 in der Erfolgsrechnung berücksichtigt. 
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4 Ergebnis der Erfolgsrechnungen 2020 bis 2023  
 

4.1 Spezialfinanzierungen (SF) 

4.1.1 SF Abwasseranlagen 

 in Franken 

 
 
Der Bestand der SF Rechnungsausgleich beträgt per 31. Dezember 2018 8,6 Mio. Franken 
und der Bestand der SF Werterhalt 39,3 Mio. Franken. In allen Planjahren wird bei gleichblei-
benden Gebührenerträgen mit Ertragsüberschüssen gerechnet. Infolge des steigenden Ab-
schreibungsaufwandes nehmen die Ertragsüberschüsse bis 2023 kontinuierlich ab. Die ge-
planten Investitionen sind unter den getroffenen Planungsannahmen tragbar. 
 
Die vorgesehene Überarbeitung des Abwasserreglements mit den dazugehörenden Ausfüh-
rungsbestimmungen und dem Gebührentarif wird sich allenfalls finanziell auf die SF auswir-
ken, jedoch kann dies heute noch nicht abgeschätzt werden.  
  

2020 2021 2022 2023

Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV 82'100 64'318 38'966 12'786

Buchgewinne Finanzvermögen

Ergebnis der Erfolgsrechnung 82'100 64'318 38'966 12'786

Ergebnis der Erfolgsrechnung 82'100 64'318 38'966 12'786

+ planmässige Abschreibungen 429'387 590'362 696'362 839'862

+ ausserplanmässige Abschreibungen

+ Einlagen in Spezialfinanzierungen 2'450'000 2'450'000 2'450'000 2'450'000

 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 429'387 590'362 696'362 839'862

Manuelle Eingaben

Selbstfinanzierung (Cash flow) 2'532'100 2'514'318 2'488'966 2'462'786

Selbstfinanzierung (Cash flow) 2'532'100 2'514'318 2'488'966 2'462'786

- Übertrag IR-Überschuss in LR

- Buchgewinne Finanzvermögen

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 4'995'000 2'795'000 2'100'000 4'700'000

- Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Saldo der Selbstfinanzierung -2'462'900 -280'682 388'966 -2'237'214

Bestand SF Rechnungsausgleich 9'215'225 9'279'543 9'318'509 9'331'295

Bestand SF Werterhalt 43'454'982 45'314'620 47'068'258 48'678'396

Finanzkennzahlen 2020 2021 2022 2023

Selbstfinanzierungsgrad 50.69% 89.96% 118.52% 52.40%

Kostendeckungsgrad 101.22% 100.93% 100.55% 100.18%

Wertererhaltungsquote 16.12% 16.90% 17.63% 18.31%



 

Seite 29 
Stadt Thun, Aufgaben und Finanzplan 2020 bis 2023 

4.1.2 SF Abfallbeseitigung   

  in Franken 

 
 
Der Bestand der SF beträgt per 31. Dezember 2018 0,1 Mio. Franken. Gemäss Budget 2019 
und gemäss den Finanzplanungen der Vorjahre fällt sie voraussichtlich Ende 2019 in ein De-
fizit von 0,7 Mio. Franken. Auch das Budget 2020 und die Planbudgets 2021 bis 2023 rechnen 
mit Entnahmen, so dass die SF per Ende 2023 voraussichtlich 2,3 Mio. Franken im Minus sein 
wird. Der Bilanzfehlbetrag der SF ist gemäss den gesetzlichen Bestimmungen innert 8 Jahren 
seit erstmaliger Bilanzierung auszugleichen (voraussichtliche erstmalige Bilanzierung Fehlbe-
trag 2019, Ausgleich spätestens per Ende 2027). 
 
Die geplanten Investitionen von 1,0 Mio. Franken für den Ausbau der Unterflurentsorgung 
sind unter den getroffenen Planannahmen nicht tragbar, sind jedoch von grosser Wichtigkeit 
und stellen minimale Investitionen im Bereich Abfall dar. Es wird davon ausgegangen, dass 
sich die Ergebnisse der SF aufgrund der aktuell anstehenden grossen Veränderungen im Ab-
fallwesen (Liberalisierung und Start regionaler Sammelhof) verbessern werden. Unter der 
Annahme, dass der regionale Sammelhof ab dem Jahr 2022 voll in Betrieb sein wird, geht die 
Planung in den Jahren 2022 und 2023 von deutlich tieferen Aufwandüberschüssen aus als in 
den Jahren 2020 und 2021. Trotzdem muss zur Sanierung der SF über eine Gebührenerhö-
hung (Grund- oder Grüngutgebühr) diskutiert werden. Dies auch, weil voraussichtlich die Be-
rechnungsgrundlage BGF (Bruttogeschossfläche) für die Grundgebühren wegfällt. Die Opti-
mierung oder der Abbau von Leistungen werden aus heutiger Sicht nicht ausreichen, um fi-
nanzielle Stabilität zu erlangen. Der Gemeinderat ist sich über die kritische finanzielle Situa-
tion der SF bewusst. Das Tiefbauamt überprüft aktuell diverse Massnahmen, um das bevor-
stehende Defizit in der SF Abfallbeseitigung in den nächsten Jahren wieder auszugleichen. 

2020 2021 2022 2023

Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV -513'648 -489'992 -278'024 -305'981

Buchgewinne Finanzvermögen

Ergebnis der Erfolgsrechnung -513'648 -489'992 -278'024 -305'981

Ergebnis der Erfolgsrechnung -513'648 -489'992 -278'024 -305'981

+ planmässige Abschreibungen 421'648 421'648 421'648 421'648

+ ausserplanmässige Abschreibungen

+ Einlagen in Spezialfinanzierungen

 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Manuelle Eingaben

Selbstfinanzierung (Cash flow) -92'000 -68'344 143'624 115'667

Selbstfinanzierung (Cash flow) -92'000 -68'344 143'624 115'667

- Übertrag IR-Überschuss in LR

- Buchgewinne Finanzvermögen

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 400'000 200'000 200'000 200'000

- Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Saldo der Selbstfinanzierung -492'000 -268'344 -56'376 -84'333

Bestand Spezialfinanzierung -1'219'046 -1'709'038 -1'987'062 -2'293'043

Finanzkennzahlen 2020 2021 2022 2023

Selbstfinanzierungsgrad -23.00% -34.17% 71.81% 57.83%

Kostendeckungsgrad 92.64% 93.04% 95.50% 95.11%



 

Seite 30 
Stadt Thun, Aufgaben und Finanzplan 2020 bis 2023 

4.1.3 SF Feuerwehr  

  in Franken 

 
 
Der Bestand der SF beträgt per Ende 2018 8,5 Mio. Franken und wird aufgrund Ertragsüber-
schüssen in allen Planjahren per Ende 2023 voraussichtlich 10,7 Mio. Franken betragen. Auf 
der Gebührenseite wird in den Planjahren 2021 bis 2023 von keinen wesentlichen Verände-
rungen zum Budget 2020 ausgegangen. Die geplanten Investitionen sind unter den getroffe-
nen Planungsannahmen finanziell tragbar. 
  

2020 2021 2022 2023

Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV 559'446 497'240 433'847 386'468

Buchgewinne Finanzvermögen

Ergebnis der Erfolgsrechnung 559'446 497'240 433'847 386'468

Ergebnis der Erfolgsrechnung 559'446 497'240 433'847 386'468

+ planmässige Abschreibungen 53'854 78'854 101'854 101'854

+ ausserplanmässige Abschreibungen

+ Einlagen in Spezialfinanzierungen

 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Manuelle Eingaben

Selbstfinanzierung (Cash flow) 613'300 576'094 535'701 488'322

Selbstfinanzierung (Cash flow) 613'300 576'094 535'701 488'322

- Übertrag IR-Überschuss in LR

- Buchgewinne Finanzvermögen

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 110'000 100'000 20'000

- Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Saldo der Selbstfinanzierung 503'300 476'094 515'701 488'322

Bestand Spezialfinanzierung 9'416'061 9'913'301 10'347'148 10'733'616

Finanzkennzahlen 2020 2021 2022 2023

Selbstfinanzierungsgrad 557.55% 576.09% 2678.51%

Kostendeckungsgrad 118.34% 115.96% 113.62% 111.94%
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4.1.4 SF Parkinggebühren  

   in Franken 

 
 
Der Bestand der SF beträgt per 31. Dezember 2018 11,3 Mio. Franken und wird unter den 
getroffenen Planungsannahmen Ende 2023 11,5 Mio. Franken betragen. Werden die Inves-
titionsprojekte, insbesondere die Ertüchtigung der Bushaltestellen (Umsetzung Vorgaben Be-
hindertengesetz), im geplanten Umfang umgesetzt, führt der höhere Abschreibungsaufwand 
ab 2023 zu einer Entnahme aus der SF. Der Bestand ist jedoch ausreichend und die Investiti-
onen werden als tragbar eingestuft. 
 

  

2020 2021 2022 2023

Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV 80'567 3'161 -21'753 -43'019

Buchgewinne Finanzvermögen

Ergebnis der Erfolgsrechnung 80'567 3'161 -21'753 -43'019

Ergebnis der Erfolgsrechnung 80'567 3'161 -21'753 -43'019

+ planmässige Abschreibungen 119'233 196'733 221'733 242'983

+ ausserplanmässige Abschreibungen

+ Einlagen in Spezialfinanzierungen

 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Manuelle Eingaben

Selbstfinanzierung (Cash flow) 199'800 199'894 199'980 199'964

Selbstfinanzierung (Cash flow) 199'800 199'894 199'980 199'964

- Übertrag IR-Überschuss in LR

- Buchgewinne Finanzvermögen

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'600'000 1'200'000 1'000'000 850'000

- Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Saldo der Selbstfinanzierung -1'400'200 -1'000'106 -800'020 -650'036

Bestand Spezialfinanzierung 11'609'629 11'612'790 11'591'037 11'548'018

Finanzkennzahlen 2020 2021 2022 2023

Selbstfinanzierungsgrad 12.49% 16.66% 20.00% 23.53%

Kostendeckungsgrad 103.08% 100.12% 99.20% 98.43%
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4.1.5 SF Parkplatz-Ersatzabgaben 

   in Franken 

 
 
Wenn eine Bauherrschaft von der Pflicht befreit ist, Parkplätze für Personenwagen bereit zu 
stellen, zahlt sie der Stadt Ersatzabgaben. Diese Abgaben werden in die SF Parkplatz-Ersatz-
abgaben eingelegt. Der Bestand der SF beträgt per 31. Dezember 2018 4,5 Mio. Franken. In 
allen Planjahren wird mit Entnahmen (Velospot Bikesharing und Abschreibungsaufwand) ge-
rechnet. Per Ende 2023 wird der Bestand der SF voraussichtlich rund 3,8 Mio. Franken betra-
gen. Die geplanten Investitionen werden aus heutiger Sicht als tragbar erachtet.  

  

2020 2021 2022 2023

Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV -88'563 -168'368 -168'368 -168'368

Buchgewinne Finanzvermögen

Ergebnis der Erfolgsrechnung -88'563 -168'368 -168'368 -168'368

Ergebnis der Erfolgsrechnung -88'563 -168'368 -168'368 -168'368

+ planmässige Abschreibungen 22'563 92'368 92'368 92'368

+ ausserplanmässige Abschreibungen

+ Einlagen in Spezialfinanzierungen

 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Manuelle Eingaben

Selbstfinanzierung (Cash flow) -66'000 -76'000 -76'000 -76'000

Selbstfinanzierung (Cash flow) -66'000 -76'000 -76'000 -76'000

- Übertrag IR-Überschuss in LR

- Buchgewinne Finanzvermögen

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 200'000 200'000

- Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Saldo der Selbstfinanzierung -266'000 -276'000 -76'000 -76'000

Bestand Spezialfinanzierung 4'346'193 4'177'825 4'009'457 3'841'089

Finanzkennzahlen 2020 2021 2022 2023

Selbstfinanzierungsgrad -33.00% -38.00%

Kostendeckungsgrad 21.32% 12.48% 12.48% 12.48%
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4.2 Ergebnis Gesamthaushalt 
   in Franken 

 
 
Wie unter Ziffer 3.1 beschrieben, werden für die Berechnung der Ergebnisse 2020 bis 2023 
nur die Investitions- und Unterhaltsprojekte der Kategorie FPW berücksichtigt.  
 
Aus den Erfolgsrechnungen 2020 bis 2023 des Gesamthaushalts resultiert ein Aufwandüber-
schuss von rund 87'000 Franken (dies entspricht den Ergebnissen der Spezialfinanzierungen). 
Die Erfolgsrechnungen des allgemeinen Haushalts des Budgets 2020 sowie der Planjahre 
2021 bis 2023 werden voraussichtlich ausgeglichen abschliessen. Die ausgeglichenen Ergeb-
nisse basieren auf Entnahmen von 14,1 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung Baulicher 
Unterhalt Verwaltungsvermögen in den Jahren 2020 bis 2023. Ohne diesen Ertrag würde also 
ein kumulierter Fehlbetrag von rund 14,1 Mio. Franken oder durchschnittlich 3,5 Mio. Fran-
ken resultieren. Die Entnahmen aus dem Bestand dieser Spezialfinanzierung sind notwendig, 
weil in den Planjahren wiederum überdurchschnittlich hohe Bauausgaben anfallen.  
 
Den Planergebnissen liegen jährliche Zunahmen von rund 2 Mio. Franken beim Steuerertrag 
zugrunde. Die Beiträge an die Lastenausgleichsbeträge erhöhen sich von 63,0 Mio. Franken 
im Budget 2020 auf 68,6 Mio. Franken im Planjahr 2023 (+5,6 Mio. Franken resp. +8,9 %). 
 
Insbesondere die Planbudgets 2020 und 2021 sind geprägt durch überdurchschnittlich hohe 
Investitionen und Unterhaltsausgaben des Verwaltungsvermögens. In den vier Planjahren 

2020 2021 2022 2023

Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt vor Buchgewinne FV
Buchgewinne Finanzvermögen

Ergebnis der Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt
Ergebnis der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierungen 119'902 -93'641 4'668 -118'114
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt 119'902 -93'641 4'668 -118'114

Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt 119'902 -93'641 4'668 -118'114
+ ordentliche Abschreibungen 7'909'214 9'853'797 10'358'917 9'852'178
+ übrige Abschreibungen
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen 16'334'500 11'853'132 11'389'602 11'089'759
 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 23'762'687 11'566'962 13'811'362 11'809'862
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt 600'929 10'046'326 7'941'825 9'013'961

Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt -2'586'271 6'900'364 4'649'554 5'823'222

Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen 3'187'200 3'145'962 3'292'271 3'190'739

Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow) 600'929 10'046'326 7'941'825 9'013'961
- Übertrag IR-Überschuss in ER
- Buchgewinne Finanzvermögen
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 24'258'750 19'725'200 6'985'000 4'665'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt 2'870'000 1'115'500 350'000 1'550'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen 7'305'000 4'495'000 3'320'000 5'750'000
Saldo der Selbstfinanzierung -33'832'821 -15'289'374 -2'713'175 -2'951'039

Bestand Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) 11'321'000 11'321'000 11'321'000 11'321'000

Finanzkennzahlen 2020 2021 2022 2023

Selbstfinanzierungsgrad 1.90 41.48 77.07 86.55
Zinsbelastungsanteil -6.48 -5.95 -5.97 -5.98
Nettovermögen in Franken pro Einwohner -2'047 -1'719 -1'665 -1'630
Kapitaldienstanteil 0.94 3.31 3.69 3.17
Investitionsanteil 13.36 10.08 4.68 4.13
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2020 bis 2023 wird von Netto-Investitionen und Baulichem Unterhalt Verwaltungsvermögen 
von total 128,4 Mio. Franken (jährlich durchschnittlich 32,1 Mio. Franken) ausgegangen. 
Diese hohen Ausgaben sind die Hauptursache für die unterdurchschnittliche Selbstfinanzie-
rung sowie für die Finanzierungsfehlbeträge (Saldo der Selbstfinanzierung in der Ergebnista-
belle Gesamthaushalt). 
 
Die Entwicklung der Selbstfinanzierung bleibt somit weiterhin kritisch. Sie liegt in den Jahren 
2020 bis 2023 zwischen 0,6 und 10,0 Mio. Franken (durchschnittlich 6,9 Mio. Franken pro 
Jahr). Insbesondere in den Planjahren 2020 und 2021 mit hohen Investitions- und Unterhalts-
ausgaben, ist der Selbstfinanzierungsgrad ungenügend. Der Zielwert des Gemeinderates liegt 
bei einer Selbstfinanzierung von 15 Mio. Franken pro Jahr.  
 
Die mittel- und langfristigen Schulden betragen per 31. Juli 2019 rund 80 Mio. Franken. Auf-
grund der ungenügenden Selbstfinanzierung entstehen in den Jahren 2019 bis 2023 Finan-
zierungslücken von rund 100 Mio. Franken. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die gemäss 
AFP 2019 bis 2023 für das Jahr 2019 berechnete Finanzierungslücke von 46,7 Mio. Franken 
wesentlich tiefer ausfallen wird.  
 
 

5 Schlussfolgerung 
 
Das Budget 2020 sowie die Planjahre 2021 bis 2023 schliessen im allgemeinen Haushalt aus-
geglichen ab, im Gesamthaushalt beträgt das kumulierte Ergebnis -87'000 Franken. Diesen 
Planergebnissen liegen Prognoseannahmen mit Stand Juli/August 2019 zugrunde. Wesentli-
che Veränderungen der Prognoseannahmen, Risiken wie die politische Unsicherheit in Eu-
ropa und andere äussere Einflussfaktoren können die Planergebnisse innert Kürze wieder 
verändern. 
 
Wie bereits in den Vorjahresplanungen steht die Entwicklung der Selbstfinanzierung im Fo-
kus. Im Planungszeitraum können die Investitionen wiederum nicht aus eigener Kraft getra-
gen werden. Die Selbstfinanzierung ist bezogen auf die Grösse des Thuner Haushaltes als 
ungenügend zu bezeichnen. Der Gemeinderat legt grossen Wert auf eine genügende Selbst-
finanzierung, damit die Investitionen mittel- bis langfristig aus eigenen Mitteln finanziert 
werden können. Die Selbstfinanzierung kann nicht durch die Auflösung von vorhandenen 
Rückstellungen in Spezialfinanzierungen verbessert werden. Einzig Massnahmen im Cash-Be-
reich sind wirksam: Weniger Ausgaben und / oder mehr Einnahmen.   
 
Die Verschuldung wird im Planungszeitraum vor allem infolge der hohen Investitionsausga-
ben und infolge der überdurchschnittlich hohen Ausgaben für den baulichen Unterhalt an-
steigen. Die Zunahme der Verschuldung muss einerseits unter Berücksichtigung des Schul-
denabbaus in den letzten Jahren und andererseits auch unter Beachtung der überdurch-
schnittlich hohen Investitionen und Unterhaltsausgaben in den Jahren 2019 bis 2023 beur-
teilt werden. Im Quervergleich mit anderen bernischen Städten weist die Stadt Thun für das 
Jahr 2018 wiederum einen unterdurchschnittlichen Bruttoverschuldungsanteil aus. Der Ge-
meinderat hat mit den finanzpolitischen Zielsetzungen Eckwerte definiert, um die Verschul-
dung der Stadt in einem tragbaren Rahmen zu halten.  
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Aufgrund der Tatsache, dass rund 50 % des Steuerertrages der Stadt Thun für die Lastenaus-
gleichssysteme wegfallen, ist die Entwicklung dieser Bereiche für den Finanzhaushalt der 
Stadt Thun weiterhin ein wesentlicher Faktor. 
 
Die finanzielle Lage der Stadt Thun bleibt weiterhin angespannt. Zusätzliche grössere Inves-
titionsvorhaben sind in den nächsten Jahren finanziell nur tragbar, wenn im gleichen Aus-
mass Investitionskosten bei anderen bestehenden Projekten kompensiert werden. Aufgrund 
der tiefen Selbstfinanzierung ist die Übernahme von neuen selbst gewählten Aufgaben aus 
finanzieller Sicht sehr restriktiv zu handhaben. Oberstes Ziel ist ein mittel- bis langfristig aus-
geglichener Finanzhaushalt der Stadt Thun. 
 
Aus den folgenden Gründen erachtet der Gemeinderat das Budget 2020 sowie die Planungs-
ergebnisse für die Jahre 2020 bis 2023 als vertretbar: 
 
 Die Finanzierungsfehlbeträge sind weitgehend auf den überdurchschnittlichen Aufwand für 

den baulichen Unterhalt sowie auf die hohe Investitionstätigkeit zurückzuführen. Der Blick 
auf die letzten 10 Rechnungsjahre (2009 bis 2018) zeigt, dass einer durchschnittlichen 
Selbstfinanzierung von 15,7 Mio. Franken durchschnittliche Nettoinvestitionen von 11,2 
Mio. Franken gegenüberstanden, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 140 % entspricht. 

 Die Stadt Thun hat die direkt beeinflussbaren Ausgaben im Griff und es bestehen aktuell 
keine strukturellen Probleme. 

 In der Vergangenheit sind die Rechnungsabschlüsse gegenüber den Budgetwerten jeweils 
besser ausgefallen. Auch bei den effektiv erzielten Realisierungsgraden der Investitionen 
sind die Planwerte jeweils nicht erreicht worden. 

 Der Gemeinderat beurteilt die Finanzlage der Stadt Thun laufend und kann - falls nötig - 
rasch korrigierend einwirken, indem er beispielsweise eine Kursänderung beim baulichen 
Unterhalt oder bei den Investitionen vornimmt.  

 
 
 
Thun, 18. September 2019 
 
 
Finanzverwaltung der Stadt Thun GEMEINDERAT THUN 
Der Finanzverwalter Der Stadtpräsident 

 
Stefan Christen Raphael Lanz 
 
 
 Der Stadtschreiber 
 
 
   
 Bruno Huwyler Müller 
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